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ZusammenGegenCorona.de

Was jetzt hilft:

◦ Abstand halten
◦ Hände waschen
◦ Maske tragen
◦  Regelmäßig 

lüften
◦  Kontakte

reduzieren
 

◦ App benutzen
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NOTDIENSTE
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen, 
Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen

Öffnungszeiten: Mo. – Do.: 18 – 22 Uhr, Fr. 16 – 22 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr

Notfallpraxis am Krankenhaus Herrenberg, 
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten: Fr.: 16 – 22 Uhr, Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr 
Patienten können ohne telef. Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:   Kostenfreie Rufnummer 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für  
gesetzlich Versicherte unter (0711) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Tierärzte
Samstag / Sonntag, 17./18. Oktober 2020 
Dr. Zolke 
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen 
Tel. 07034 / 654265

Die Notdienstbereitschaft der Tierärzte beginnt am angegebenen Tag 
um 0.00 Uhr und endet 24 Stunden später am folgenden Tag.

Apotheken
Freitag, 16. Oktober 2020
Apotheke 42 
Poststraße 42, 71032 Böblingen 
Tel. 07031/204360
Samstag, 17. Oktober 2020
Flora-Apotheke 
Hauptstraße 102, 71093 Weil im Schönbuch 
Tel. 07157/63330 
Stern-Apotheke
Mercedes-Straße 12, 71063 Sindelfingen 
Tel. 07031/878500 
Sonntag, 18. Oktober 2020
Apotheke an der Schwabstraße 
Schwabstraße 21, 71032 Böblingen 
Tel. 07031/224085
Montag, 19. Oktober 2020
Paracelsus-Apotheke 
Berliner Straße 28, 71034 Böblingen 
Tel. 07031/227333
Dienstag, 20. Oktober 2020
Brunnen-Apotheke 
Stuttgarter Straße 14, 71144 Steinenbronn 
Tel. 07157/ 22674
Pinguin-Apotheke Maichingen 
Berliner Straße 24, 71069 Sindelfingen 
Tel. 07031/765222
Mittwoch, 21. Oktober 2020
Bürgerhaus-Apotheke Maichingen 
Sindelfinger Straße 31, 71069 Sindelfingen 
Tel. 07031/381113
Uhland-Apotheke 
Gartenstraße 1, 71111 Waldenbuch 
Tel. 07157/3837
Donnerstag, 22. Oktober 2020
Flugfeld Apotheke 
Konrad-Zuse-Straße 14, 71034 Böblingen 
Tel. 07031/205900

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt am angegebenen Tag 
um 0.00 Uhr und endet 24 Stunden später am folgenden Tag.

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter (07 11) 7 87 77 22.

Kinderärztlicher Notdienst
Jetzt täglich ab 19.30 Uhr und am Wochenende von Samstag, 9.00 Uhr,
bis Montag, 6.00 Uhr, in der Kinderklinik des Kreiskrankenhauses
Böblingen, Bunsenstraße 120, ohne telefonische Voranmeldung.

Nachbarschaftshilfe Altdorf
Rita Kröll, Telefon 60 22 25

Diakonie-Sozialstation Schönbuchlichtung
Telefon (0 70 31) 6 84 74 10

IAV-Beratungstelle
für hilfebedürftige und Ältere Menschen und ihre Angehörigen 
und Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst
Landkreis Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken Kindern,
Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen 
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen 
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Informations- und Beratungstelefon für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung, 
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn 
Telefon (0 70 31) 66 333 66, Montag bis Freitag von 9 – 17 Uhr 
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schwei-
gepflicht.

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

Frauen helfen Frauen
Telefon (0 70 31) 63 28 08, E-Mai: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Bürozeiten Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten: nachts, 20.00 bis 7.00 Uhr, Sa., So., Feiertage durchgehend
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63, www.thamar.de

Wasserversorgung Zweckverband   
Ammertal-Schönbuchgruppe
Entstörungsdienst, Telefon (08 00) 8 15 18 15
24-Stunden-Service (gebührenfrei deutsches Inland)

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung, Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisver-
hütung und Kinderwunsch: Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen,   
Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeblingen@profamilia.de .

Telefonzeiten:  Montag und Donnerstag  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,  
Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
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Allgemeinverfügung des Landkreises Böblingen 
zu privaten Feiern und Veranstaltungen

Die Zahl der Neuinfektionen hat in den vergangenen 7 Tagen die kritische Mar-
ke überschritten. Laut dem Stand von Freitag, 16. Oktober 2020 lag die Inzi-
denz im Landkreis Böblingen bei 49,54. Der Inzidenzwert meint die Zahl der 
Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage, bezogen auf 100.000 Einwohner. Da-
mit ist die erste kritische Marke von 35 überschritten. Anlässlich dieser Marke 
erlässt der Landkreis Böblingen deshalb eine Allgemeinverfügung zu privaten 
Feiern und Veranstaltungen. Diese sind mit Inkrafttreten der Verfügung in öf-
fentlichen Räumen nur noch bis 50 Personen zulässig, in privaten Räumen bis 
25 Personen. Die Allgemeinverfügung ist am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
(Mittwoch, 14. Oktober 2020) in Kraft getreten.

Die Auslegung, was eine private Veranstaltung ist, ist klar definiert und geregelt. 
Demnach sind die Teilnehmenden bekannt und die Anzahl begrenzt, sie haben 
zueinander oder zur veranstaltenden Person eine innerliche Verbundenheit und 
es besteht eine gemeinsame private Sphäre – so der Begründungstext zur Ver-
fügung. Hierzu zählen beispielsweise Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen 
oder auch Beerdigungen. Dem gegenüber stehen Firmenfeiern, Vereinstreffen 
oder Wohnungseigentümerversammlungen. Da es sich bei den letzteren um 
keine privaten Veranstaltungen handelt, sind diese auch nicht von der Verord-
nung betroffen. Hier gelten nach wie vor die Regeln der Corona-Verordnung 
des Landes, in der Fassung vom Montag, den 12. Oktober 2020.

Die Zahl der Neuinfektionen ist, in den vergangenen 7 Tagen, von 25 auf 392 
gestiegen und ist damit auf dem Niveau von Anfang Mai diesen Jahres. In den 
vier Kreiskliniken des Klinikverbunds Südwest sind aktuell 16 Patienten statio-
när, davon 6 intensiv und davon 4 beatmet.

Ab Montag, 19. Oktober 2020 werden die Öffnungszeiten am Testzentrum Her-
renberg ausgeweitet. Das Testzentrum ist dann Montag bis Donnerstag von 18 
bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Somit sollten die Test-
kapazitäten in den beiden Testzentren in Sindelfingen und Herrenberg aktuell 
ausreichend sein, um die von der Hotline vergebenen Termine zu bewältigen. 
Es werden täglich im Durchschnitt rd. 250 Testungen durchgeführt.

Daher weiterhin der dringende Appell an die Bevölkerung: Nehmen Sie die 
Schutzmaßnahmen und Vorsichtsregeln weiterhin ernst.

Bleiben Sie gesund!
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Öffentliche Bekanntmachungen

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Böb- 
lingen zu privaten Feiern und Veranstaltungen

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Böblingen zu 
privaten Feiern und Veranstaltungen wird hiermit durch öf-
fentliche Bekanntmachung des Landkreises Böblingen not-
verkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes. Nach 
Artikel 5 tritt sie am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 in Kraft.“
Das Landratsamt Böblingen erlässt aufgrund Gefahr im Verzug 
nach § 28 Abs. 1, 3 i.V.m. § 16 Abs. 1, 7 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG), § 1 (6) der Verordnung des Sozialministeriums über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz Baden-Würt-
temberg (IfSGZustV BW) und § 20 der Rechtsverordnung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus des Landes Baden-Württemberg (Corona-Verordnung) 
für alle Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen folgende 
Allgemeinverfügung über die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei 
der Durchführung von privaten Veranstaltungen und Feiern:
1.  Die Durchführung von privaten Veranstaltungen in öffentlichen, 

angemieteten oder sonst zur Verfügung gestellten Räumen, 
beispielsweise Restaurants, Eventlocations, Vereinsheime 
oder Gemeindehäuser ist nur zulässig, wenn an ihnen nicht 
mehr als 50 Personen teilnehmen. Bei der Bemessung der 
Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende 
außer Betracht.

2.  Die Durchführung von privaten Veranstaltungen in privaten 
Räumen ist nur zulässig, wenn an ihnen nicht mehr als 25 Per-
sonen teilnehmen.

3.  Ausgenommen von den Regelungen in Ziffer 1 und Ziffer 2 
sind private Veranstaltungen, wenn die teilnehmenden Perso-
nen ausschließlich
a. in gerader Linie verwandt sind
b. Geschwister und deren Nachkommen sind oder
c.  dem eigenen Haushalt angehören einschließlich deren Ehe-

gatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Part-
nerinnen oder Partner.

4.  Für die Nichtbefolgung dieser Allgemeinverfügung wird die 
Vollstreckung mittels der Anwendung von unmittelbarem 
Zwang angedroht.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) am Tag nach der 
Bekanntmachung als bekanntgegeben. Diese Allgemeinver-
fügung tritt außer Kraft, sobald die Sieben-Tages Inzidenz 
von 35 bezogen auf den Landkreis Böblingen in sieben auf-
einanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Der Landkreis 
Böblingen wird auf den Eintritt dieses Zeitpunktes durch eine 
entsprechende Veröffentlichung unter www.lrabb.de zusätzlich 
hinweisen.

Hinweise:
Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6, Abs. 2 IfSG ist die vorsätzliche oder fahr-
lässige Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung nach § 
28 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 IfSG ordnungswidrig und kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet 
werden. Die sofortige Vollziehung der Tenorziffern 1 bis 3 gilt kraft 

Gesetzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 lfSG. Der Wider-
spruch gegen die Allgemeinverfügung hat somit keine aufschie-
bende Wirkung.

Begründung der Allgemeinverfügung
Sachverhalt

Nach dem Stufenkonzept der Landesregierung („Landeskonzept 
zum Umgang mit einer zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle“) 
geht ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 Neuinfizierten pro 
100.000 Einwohnern das Infektionsgeschehen mit einem star-
ken, ggf. exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen mit zumeist 
nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten einher.

Im Landkreis Böblingen sind die Fallzahlen so stark angestie-
gen, dass die Sieben-Tages Inzidenz am 13.10.2020 bereits bei 
37,8/100.000 Einwohner lag. Es besteht somit nicht mehr nur die 
Gefahr einer Ansteckung durch Personen aus den Risikogebie-
ten, vielmehr liegt jetzt ein erhöhtes regionales Risiko vor, sich 
mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren. Häufig erfolgte eine 
Infizierung im Landkreis Böblingen im Rahmen von Feiern oder 
Treffen im Familien- und Freundeskreis. Weiterhin gibt es kleinere 
Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften im Landkreis. Eine Übertra-
gung in Innenräumen ist wahrscheinlicher als im Freien.

Der Beschluss von Bund und Ländern vom 29.09.2020 hebt her-
vor, dass bei einem ansteigenden Infektionsgeschehen u.a. Maß-
nahmen zur Beschränkung für private Veranstaltungen zu erlas-
sen sind. Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionierende 
Stelle im Sinne des § 4 IfSG empfiehlt als geeignete Gegenmaß-
nahmen zuvorderst die Einhaltung geeigneter Hygienemaßnah-
men, Kontaktreduktion und den Schutz besonders vulnerabler 
Personengruppen (vor allem älterer oder vorerkrankter Personen).

Das RKI gibt derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des 
Virus SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an. Auch Schmierin-
fektionen sind möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Die Inku-
bationszeit des Virus beträgt laut RKI 14 Tage.

Es ist nach den vorliegenden Erkenntnissen möglich, dass Per-
sonen das Virus in sich tragen und bereits ausscheiden (die Per-
sonen also infektiös sind), noch bevor erste Symptome auftreten. 
Folglich gibt es immer wieder Fälle, in welchen die betreffende 
Person mangels Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkran-
kung hat. Ein Impfstoff oder die Möglichkeit einer medikamentö-
sen Behandlung des Virus SARS-CoV-2 existieren derzeit noch 
nicht.

Bei einer unkontrollierten Ausbreitung ist in kurzer Zeit mit einer 
hohen Anzahl behandlungsbedürftiger Personen mit schweren 
und kritischen bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufen zu rech-
nen. Es droht daher die Gefahr, dass die Strukturen der Gesund-
heitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an Pa-
tienten mit ähnlichem Behandlungsbedarf überlastet werden.

Die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, dass es häufig 
auf privaten Veranstaltungen und Familienfeiern immer wieder 
zu zahlreichen Ansteckungen kommt. Da bei vielen die Erkran-
kung nur mit milden Symptomen oder gar ohne Symptome ver-
läuft und infizierte Personen auch schon bis zu 48 Stunden vor 
den ersten Symptomen ansteckend sind, sind Veranstaltungen 
mit engen Kontakten zu vielen Menschen daher besonders ge-
fährdend. Aufgrund der aktuell stark steigenden Infektionszahlen 
bedarf es daher bei Überschreiten der 7-Tages-Inzidenz von 35 
Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner einer zahlenmäßigen Be-
schränkung von privaten Veranstaltungen.

Termine der Woche
Dienstag, 20. Oktober Leerung der Biotonne

Dienstag, 20. Oktober Abfuhr der Wertstofftonne
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Bei einer privaten Veranstaltung sind die Teilnehmenden in der 
Regel bekannt und ihre Anzahl ist begrenzt. Hinzu kommt, dass 
die Teilnehmenden zueinander oder zur veranstaltenden Person 
innerlich verbunden sind und ein gegenseitiger Kontakt und eine 
gemeinsame private Sphäre besteht. Ausreichend zur Begrün-
dung eines solchen Verhältnisses ist weder ein Vertrag (z.B. Ar-
beitsverhältnis) noch die Zugehörigkeit zur selben Gruppe (z.B. 
Wohnungseigentümergemeinschaft, Vereinsmitgliedschaft). Fir-
menfeiern, Wohnungseigentümerversammlungen oder Verein-
streffen sind damit keine privaten Veranstaltungen. Der Begriff 
„private Veranstaltung“ ist als Ausnahmereglung eng auszulegen, 
sodass unter dem Begriff der privaten Veranstaltung vor allem 
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen (Leichen-
schmaus) zu verstehen sind.

Rechtliche Würdigung Ziffer 1, 2 und 3:
Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 23. Juni 2020 (in 
der jeweils gültigen Fassung) auf Grund von § 32 i.V.m. §§ 28 
bis 31 IfSG infektionsschützende Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) angeordnet. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 CoronaVO (in der ab 12.10.2020 gültigen Fassung) 
können die zuständigen Behörden weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen treffen.

Die Allgemeinverfügung beruht auf §§ 28 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 
und Abs. 3, 16 Abs. 7 IfSG i.V.m. § 1 Abs. 6 der Verordnung des 
Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz Baden-Württemberg (IfSGZustV BW). Die Allge-
meinverfügung wurde durch das Gesundheitsamt des Landrat-
samtes Böblingen im Wege der Eilzuständigkeit erlassen. Das 
Gesundheitsamt kann bei Gefahr im Verzug die erforderlichen 
Maßnahmen selbst anordnen. Auf Grund der dynamischen Aus-
breitung des Virus im Landkreis Böblingen ist Eile geboten. Die 
Umsetzung durch die jeweils zuständigen Gemeinden und Städ-
te kann nicht abgewartet werden.

Durch die Zuständigkeit von sechsundzwanzig Ortspolizeibehör-
den wäre zudem eine zeitlich gleichlaufende Allgemeinverfügung 
auf Grund der unterschiedlichen Bekanntmachungssatzungen 
nicht möglich, was zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit im 
Landkreis Böblingen und damit einer effektiven Gefahrenabwehr 
zuwiderlaufen würde. Das Gesundheitsamt hat die zuständigen 
Ortspolizeibehörden von dieser Allgemeinverfügung zu unterrich-
ten. Wird die Allgemeinverfügung nicht innerhalb von zwei Ar-
beitstagen nach der Unterrichtung durch die Ortpolizeibehörde 
aufgehoben, so gilt sie als von den zuständigen Ortspolizeibe-
hörden als getroffen.

Gemäß § 28 Abs. 1 LVwVfG ist vor Erlass eines belastenden Ver-
waltungsaktes grundsätzlich eine Anhörung erforderlich. Nach § 
28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 LVwVG kann von einer Anhörung aber 
abgesehen werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen 
Gefahr im Verzug notwendig erscheint bzw. die Behörde eine All-
gemeinverfügung erlassen will. Im Rahmen des pflichtgemäßen 
Ermessens wird angesichts der dynamischen Entwicklung im 
Landkreis Böblingen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
von einer Anhörung abgesehen.

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde, 
wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider im Sinne des § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG festgestellt 
werden, u. a. Veranstaltungen einer größeren Anzahl von Men-
schen beschränken, soweit und solange dies zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die 
Entscheidung liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Der 
Anwendungsbereich ist nach den vorliegenden Erkenntnissen 
eröffnet. Das Virus SARS-CoV2 hat sich im Landkreis Böblingen 
mittlerweile so ausgebreitet, dass die Sieben-Tages-Inzidenz von 
35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner am 13.10.2020 über-
schritten wurde.

Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Lage bei COVID-19 
Erkrankungen sieht das Landratsamt Böblingen die Notwen-
digkeit, weitergehende kontaktreduzierende Maßnahmen zur 
Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen, auch um 
besonders vulnerable Gruppen zu schützen. Zweck der Allge-
meinverfügung ist es, die Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus 

zu verlangsamen, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ge-
sundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung aufrecht zu 
erhalten.

Die getroffene Allgemeinverfügung ist auch verhältnismäßig.
Ist danach eine Infektion der Teilnehmer einer Veranstaltung wahr-
scheinlich, so stellt das Verbot der Veranstaltung ein geeignetes 
Mittel dar, um eine Verbreitung der Virusinfizierung und des damit 
möglichen Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 zu 
verhindern. Durch die Beschränkung der Teilnehmerzahl an priva-
ten Veranstaltungen auf 50 Personen in öffentlichen Räumen, in 
dafür angemieteten oder sonst zur Verfügung gestellten Räumen 
und auf 25 Personen in privaten Räumen wird die Zahl der mög-
lichen Kontaktpersonen und dadurch das Ausbreitungspotential 
des Erregers deutlich limitiert. Die Infektionsketten werden ver-
langsamt und möglichst unterbrochen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass nur eine möglichst geringe Anzahl an Menschen 
infiziert wird oder zu potentiellen Kontaktpersonen einer infizier-
ten Person wird.

Mildere gleich geeignete Mittel wie zum Beispiel die Anordnung 
von geringeren Beschränkungen kommen nicht in Betracht. Ins-
besondere reichen derzeit, wie das oben dargestellte aktuelle 
Infektionsgeschehen zeigt, die sich aus der CoronaVO ange-
ordneten Pflichten nicht aus, um die Übertragung zu verringern. 
Die Beschränkung der Teilnehmerzahl reduziert die Anzahl der 
möglichen Kontakte von vornherein. Die Effektivität milderer 
Maßnahmen wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder 
dem Anfertigen von Teilnehmerlisten oder der Beschränkung auf 
negativ getestete Teilnehmende hinge hingegen maßgeblich vom 
Verhalten der Teilnehmenden ab. Die Teilnehmerzahl auf die zur 
Verfügung stehende Fläche zu begrenzen ist ebenfalls nicht ge-
eignet, denn es ist realitätsfern, dass die Teilnehmenden sich zu 
jeder Zeit gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen.

Insbesondere bei privaten Veranstaltungen werden üblicherweise 
gerade keine festen Sitzplätze vorgesehen. Eine Übertragung von 
Mensch zu Mensch, z.B. durch Husten, Niesen, ist wegen des 
vorherrschenden Übertragungswegs (Tröpfcheninfektion/Aero-
sole) auch durch mild erkrankte oder asymptomatisch infizierte 
Personen leicht möglich.

Insbesondere bei Personen, die relevanten Kontakt zu einer be-
stätigt an COVID-19 erkrankten Person hatten, ist aufgrund der 
vorliegenden Erkenntnisse anzunehmen, dass diese das Virus in 
sich aufgenommen haben und somit ansteckungsverdächtig im 
Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG sind. Darüber hinaus handelt es sich hier 
um ein relativ leicht übertragbares Virus. Ein direkter Kontakt mit 
infizierten Personen ist daher unbedingt zu vermeiden. 

Auch ist die Maßnahme nach Abwägung der betroffenen Rechts-
güter angemessen. Die Einschränkungen auf Seiten der Betrof-
fenen stehen nicht außer Verhältnis zum Zweck der Allgemein-
verfügung, das Infektionsgeschehen einzudämmen und die 
Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung aufrecht zu 
erhalten. Dies insbesondere, weil Veranstaltungen nicht generell 
verboten werden. Es verbleibt die Möglichkeit, Feierlichkeiten 
mit beschränkter Personenzahl durchzuführen. Die allgemeine 
Handlungsfreiheit der Teilnehmenden wird zwar beschränkt, dem 
steht allerdings die hohe Ansteckungsgefahr bis hin zum tödli-
chen Verlauf der Krankheit gegenüber. Für die Anforderungen an 
die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt dabei kein 
strikter, alle möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maß-
stab. Vielmehr ist der geltende Grundsatz heranzuziehen, dass 
an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere 
Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der 
möglicherweise eintretende Schaden ist (vgl. BGH,
Urteil v. 22.03.2012, Az. 3 C 16/11).

Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Er-
reger wegen seiner hohen Übertragbarkeit und der Zahl der 
schweren bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufe für die öffent-
liche Gesundheit in Deutschland und weltweit ausgeht, sind an 
die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringere Anforderun-
gen zu stellen. Es sind daher Situationen zu vermeiden, in wel-
chen eine größere Anzahl von Personen auf relativ engem Raum 
aufeinandertrifft und dort verweilt. Eine solche Situation ist bei 
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privaten Veranstaltungen zu erwarten. Gerade bei privaten Feier-
lichkeiten besteht die Gefahr einer Übertragung im besonderen 
Maße. Denn in diesem Rahmen werden regelmäßig die allgemei-
nen Abstands- und Hygieneregeln nicht konsequent eingehalten. 
Dies zeigt die steigende Zahl von Neuinfizierungen, die einen 
Zusammenhang zwischen größeren privaten Feiern im Famili-
en- und Freundeskreis und der steigenden Inzidenz nahelegen. 
Typisch für private Veranstaltungen ist eine bestehende Vertraut-
heit und Nähe der Teilnehmenden, die sich in Geselligkeit und 
Herzlichkeit äußert.

Aufgrund dessen sind private Veranstaltungen üblicherweise 
in besonderem Maße durch zwischenmenschliche Interaktion 
und Kommunikation sowie physischen Kontakt geprägt. Diese 
engeren Kontakte sind infektionsschutzrechtlich riskant. Hinzu 
kommt, dass die Verweildauer auf privaten Veranstaltungen ty-
pischerweise relativ hoch ist. Von privaten Veranstaltungen geht 
daher ein spezifisch hohes Infektionsrisiko aus. Zudem hat sich 
in den letzten Tagen die Anzahl der Infizierten deutlich erhöht. Es 
kommen täglich neue Infektionen hinzu, sodass die Sieben-Ta-
ges-Inzidenz mittlerweile auf über 35 angestiegen ist. Es besteht 
somit zum momentanen Zeitpunkt ein erhöhtes Risiko, sich im 
Landkreis Böblingen mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren.

Bezüglich Veranstaltungen in öffentlichen, angemieteten und 
sonst zur Verfügung gestellten Räumen wird auch nicht der Um-
satzausfall der mittelbar betroffenen Anbieter der Räumlichkeiten 
verkannt. Diesem wirtschaftlichen Schaden steht die Gefahr der 
Verbreitung einer übertragbaren Krankheit, die erfahrungsgemäß 
zu erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen bis zum Tod der 
erkrankten Personen führen kann, gegenüber. Aufgrund dieser 
erheblichen Gefahr müssen daher bei einer Abwägung der wirt-
schaftliche Schaden und die Berufsausübungsfreiheit zurückste-
hen.

Private Räume sind vielfach räumlich begrenzt, die Abstandsre-
geln können nicht eingehalten werden. Die Unterscheidung zwi-
schen Veranstaltungen in öffentlichen Räumen einerseits und pri-
vaten Räumen andererseits ist dadurch gerechtfertigt, dass die 
öffentlichen Räume typischerweise größer sind als die privaten 
Räume. Dies ist infektionsschutzrechtlich relevant und rechtfer-
tigt die weitergehende Beschränkung der Teilnehmenden. Bei 
Veranstaltungen in Privaträumen besteht daher ein weitergehen-
des Regelungsbedürfnis. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, 
dass eine Organisation (z. B. Ansprechpartner), wie sie bei Veran-
staltungen in öffentlichen, angemieteten und sonst zur Verfügung 
gestellten Räumen vorliegt, bei Veranstaltungen in Privaträumen 
regelmäßig nicht gegeben ist. Aus diesem Grund ist die zulässige 
Anzahl der Teilnehmenden in diesem Bereich enger zu fassen als 
in öffentlichen, angemieteten und sonst zur Verfügung gestellten 
Räumen.

Die zuständige Behörde ist verpflichtet, die Gesundheit und 
das Leben von Personen zu schützen; dies ergibt sich aus dem 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 
2 Satz 1 GG). In der gegenwärtigen Situation ist davon auszuge-
hen, dass eine höhere als die erlaubte Teilnehmerzahl erheblich 
zu einer weiteren Beschleunigung der Ausbreitung des Virus bei-
tragen würde. Bei einer weiteren Ausbreitung der Infektion ist da-
mit zu rechnen, dass diese nicht mehr kontrollierbar ist und das 
Gesundheitssystem die Versorgung der schwer erkrankten Per-
sonen nicht mehr sicherstellen kann. Hierbei handelt es sich um 
sehr hohe Schutzgüter, denen Vorrang zu gewähren ist. Insoweit 
überwiegt der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, insbesonde-
re der Schutz der potenziell von schweren Krankheitsverläufen 
bedrohten Personen vor einer Ansteckung die allgemeine Hand-
lungsfreiheit und die Berufsausübungsfreiheit.

Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Belange ist die an-
geordnete Maßnahme somit geeignet,
erforderlich und auch angemessen.

Zu Ziffer 4:
Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von Zwangsmitteln sind 
§ 20 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) sowie die 
§§ 49 ff. Polizeigesetz für Baden-Württemberg (PolG). Grundlage 
für die Anordnung von unmittelbarem Zwang ist § 49 II PolG i.V.m. 

§§ 50 ff. PolG. Der unmittelbare Zwang darf nur angewendet wer-
den, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder un-
tunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck der Untersagung 
von Veranstaltungen und Versammlungen ist es, die in der rechtli-
chen Begründung beschriebenen Gefahren der Übertragung von 
SARS-CoV-2 zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund muss ein 
Zwangsmittel angedroht werden, das zum sofortigen Erfolg führt. 
Durch ein anderes Zwangsmittel, z.B. Zwangsgeld, kann nicht 
wirksam verhindert werden, die Übertragung von SARS-CoV-2 
zu vermeiden und die Bevölkerung wirksam zu schützen, da die 
Anordnung sofort durchgesetzt werden muss. Insofern ist die An-
wendung des unmittelbaren Zwanges auch verhältnismäßig.

Zu Ziffer 5:
Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Böblingen zur Be-
grenzung der Teilnehmerzahl bei der Durchführung von privaten 
Veranstaltungen und Feiern wird im Internet gem. § 1 der Ver-
ordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Landkreis-
ordnung (DVO LKrO) i. V. m. § 2 der Satzung über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises Böblingen vom 
15.03.1999 bekannt gemacht.
Die Allgemeinverfügung gilt hiernach am Tage ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gemacht.

Gemäß §§ 28 Abs. 3 i.V.m.16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen diese Maßnahme keine aufschiebende 
Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monates nach Be-
kanntgabe Widerspruch bei der
zuständigen Behörde erhoben werden. Zuständige Behörde ist
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Gez.
Roland Bernhard
Landrat
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung am  
Dienstag, den 20.10.2020

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

am Dienstag, den 20. Oktober 2020, findet um 19.30 Uhr in der 
Festhalle, Schulstraße 17, eine öffentliche Gemeinderatssitzung 
statt, mit folgender

T a g e s o r d n u n g:

öffentlich:

1.   Einwohnerfrageviertelstunde

2.  Fortschreibung des Nahverkehrsplanes   
des Landkreises Böblingen

 Stellungnahme der Gemeinde Altdorf

3.  Erhebung und Entwicklung von Baulücken   
in der Gemeinde Altdorf

 Sachstandsbericht

4.  Zusammenlegung des Gutachterausschusses Böblingen 
mit den Schönbuchgemeinden (GAA BB & SBG)
– Abschluss eines Vertrags zu den Vorbereitungsmaßnahmen

– Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

– Zustimmung zur Erstreckungssatzung der Stadt Böblingen

–  Satzung zur Aufhebung der Gutachterausschussgebühren-
satzung

5.  Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs beim Bauhof für den 
Lindner Unitrac

6.  Verabschiedung von Gemeindekämmerer Sven Fischer 
sowie Begrüßung seines Nachfolgers Yannik Schneider.

7. Sonstiges und Bekanntgaben
 7.1 Sitzungsniederschriften

 7.2 Bekanntgaben

 7.3 Sonstiges und Anfragen

Bitte beachten Sie den geänderten Sitzungsort! Um ange-
sichts der Corona-Pandemie die Hygiene- und Abstandsregelun-
gen einhalten zu können, findet die Gemeinderatsitzung in der 
Festhalle statt.

 

Straßensperrung Bachstraße
Sperrung der Bachstraße zwischen der 
Abzweigung Im Gässle und Laienstraße

Aufgrund von privaten Baumaßnahmen 
ist die Bachstraße zwischen der Abzwei-
gung Im Gäßle und der Einmündung Lai-

enstraße in der Zeit vom 19. Oktober 2020 bis voraussicht-
lich 23. Oktober 2020 voll gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

Ihre Gemeindeverwaltung

Straßen- und Feldwegsanierung
Sanierung Feldweg zu Kläranlage
Ab voraussichtlich Kalenderwoche 43 (wetterabhängig) bis vo-
raussichtlich Mitte Dezember 2020 wird die Firma Morof aus 
Althengstett den Feldweg zur Kläranlage von der Würmstraße bis 

zum Abzweig zur Altdorfer Mühle sanieren. Der Feldweg wird in 
diesem Zeitraum nicht befahr- und begehbar sein. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie, falls Sie zum Häckselplatz fahren müssen, 
über Hildrizhausen den Häckselplatz anzufahren.

Da die Sanierung in Betonbauweise erfolgt, bitten wir Sie auch 
um Verständnis, dass nach Herstellung der Betondecke diese 
nicht sofort befahren bzw. begangen werden kann, da der Be-
ton zunächst abbinden und aushärten muss. Dies kann bis zu 
2 Wochen dauern. In diesem Zeitraum muss der Weg ebenfalls 
gesperrt bleiben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung

Sanierung Seeweg

Ab voraussichtlich Kalenderwoche 44 (wetterabhängig) bis vo-
raussichtlich Anfang Dezember 2020 wird die Firma Morof aus 
Althengstett den Restausbau im Seeweg, von der Baustelle-
neinrichtung bis zur Würmstraße sanieren. Der Seeweg wird in 
diesem Zeitraum nicht befahr- und begehbar sein. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie, diesen Bereich über die Birkenstraße zu um-
fahren bzw. zu umgehen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung

Netze BW baut Gasversorgung in Altdorf aus
Verlegung neuer Gasrohre im Furtweg und der Ringstraße

Altdorf. Die Netze BW GmbH baut das Gasnetz in Altdorf aus 
und verlegt neue Gasrohre im Furtweg. Zusammen mit dem be-
stehenden Gasnetz in der Ringstraße und Nelkenstraße entsteht 
damit ein Ringschluss. So können zum einen weitere Gebäude 
an das Erdgasnetz angeschlossen werden. Zum anderen wird die 
Netzstruktur verbessert. Das dient der Versorgungssicherheit vor 
Ort.

Der Tiefbau beginnt am Montag 26.Oktober, und erfolgt konventi-
onell im offenen Graben. Gearbeitet wir in mehreren Bauabschnit-
ten. Während der jeweiligen Bauzeiten kann es in den einzelnen 
Straßenabschnitten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die 
Anwohner werden rechtzeitig von der ausführenden Tiefbaufirma 
per Handzettel informiert. Die Netze BW bittet um Verständnis für 
die Beeinträchtigungen. Wenn alles planmäßig verläuft, kann die 
Baumaßnahme Ende Dezember 2020 abgeschlossen werden.

Für alle Fragen rund um die Erdgasversorgung stehen die Mit-
arbeiter*innen der Netze BW im Kompetenzzentrum Herrenberg 
unter Telefon: (0 70 32) 1 35 60 oder

E-Mail: anschlussservice-swn@netze-bw.de gerne zur Verfü-
gung.

Weitere Informationen auch unter:   
www.netze-bw.de/hausanschluss/gas
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Die Corona-Warn-App
Die Corona-Warn-App hilft bei der Eindämmung der Pande-
mie, indem sie Infektionsketten unterbricht.

Die App wurde vom Robert-Koch-Institut für die deutsche 
Bundesregierung herausgegeben. Sie hilft mögliche Risikobe-
gegnungen mit Corona-positiven Personen ergänzend abzu-
bilden. Damit unterstützt sie die Arbeit der Gesundheitsämter 
und kann auch einen Beitrag zur Steuerung der Testkapazitä-
ten für SARS-CoV-2 leisten.

Mit der Corona-Warn-App auf Ihrem Handy können Sie sich 
selbst und andere Menschen schützen. Helfen Sie mit: Dann 
können mögliche Infektionen mit dem Corona-Virus schnell 
überprüft werden. Weitere Infektionen werden damit verhin-
dert. Die Benutzung der App ist einfach und sicher. Denn die 
Corona-Warn-App speichert keine persönlichen Daten!

So funktioniert die Corona-Warn-App:

Sie laden die App auf Ihr Handy und andere Personen tun 
das auch. Wenn Sie dann anderen Nuterzinnen und Nutzern 
der App begegnen, tauschen Ihre Handys einen Zufalls-Code 
aus, also eine geheime Zahlenkombination. Das passiert je-
des Mal, wenn Sie anderen Nutzerinnen und Nutzern mit der 
App begegnen. Und ohne, dass Sie es bemerken.

Dieser Zufalls-Code wird auf beiden Handys gespeichert.

Dabei wird nur gespeichert,

• dass Sie einer anderen Person begegnet sind,

• welchen Abstand Sie zu diser Person hatten

• und wie lange die Begegnung gedauert hat.

Die App speichert nicht, welche Person Sie getroffen haben 
und wo das war. Alle Daten der beteiligten Personen bleiben 
geheim. Nach 14 Tagen werden die Codes von jeder Begeg-
nung automatisch von den Handys gelöscht. Wenn eine Per-
son eine bestätigte Infektion mit dem Corona-Virus hat, dann 
kann diese Person andere mit Hilfe der App warnen.

So funktioniert es: Die infizierte Person gibt ihre Zufalls-Codes 
mit der App frei. Dann prüft die App auf Ihrem Handy, ob Sie 
der infizierten Person in den letzten 14 Tagen begegnet sind. 
Wenn das so war, dann bekommen Sie mit der App nützliche 
Hinweise. Zum Beispiel: Sollen Sie einen Corona-Test ma-
chen oder nicht? Die Daten der infizierten Person und auch 
Ihre Daten bleiben dabei immer geheim.

Corona können wir nur gemeinsam bekämpfen. Machen Sie 
mit und laden Sie die Corona-Warn-App noch heute auf Ihr 
Handy!
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Unsere Kläranlage sorgt   
für die Reinigung unseres Abwassers

Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier erschweren die 
Arbeit und haben in der Toilette nichts verloren

Babytücher, Reinigungstücher erfreuen sich in den letzten Jahren 
immer größerer Beliebtheit, kommen diese doch ohne zusätzli-
ches Wasser aus und zeichnen sich durch eine hohe Reisfes-
tigkeit aus. Und gerade in den letzten Wochen ist auf Grund von 
nicht nachvollziehbaren Hamsterkäufen bei Toilettenpapier der 
ein oder andere gezwungen auf Alternativen wie Feuchttücher 
zurückzugreifen.

Aber gerade diese Feuchttücher können zum Problem werden, 
wenn man diese nach der Benutzung in die Toilette wirft. So lö-
sen sich Feuchttücher oder feuchtes Klopapier nämlich nicht wie 
Toilettenpapier in Verbindung mit Wasser auf, sondern blockieren 
die Kanalisation. Dadurch kommt es oft schon bei den Hausan-
schlüssen, welche einen deutlich kleineren Leitungsquerschnitt 
haben als die Hauptleitungen, zu Verstopfungen. Diese müssen 
dann von den Hauseigentümern, welche für die Unterhaltung 
Ihres Hausanschlusses verantwortlich sind, durch Kanalreini-
gungsfirmen teuer entfernt werden. Aber selbst wenn diese Ma-
terialien durch die Hausanschlussleitung kommen, verursachen 
sie weitere Schwierigkeiten. Auf dem Weg zur Kläranlage muss 
das Abwasser über Pumpwerke gefördert werden. Dort ver-
knoten sich die Tücher mit anderen Feststoffen zu regelrechten 
Zöpfen und verstopfen das Laufrad der Pumpen, was sogar zu 
Rückstau im Kanal führen kann. Das Entfernen solcher Stoffe ist 
nur mit erheblichem Aufwand möglich. Im schlimmsten Fall ge-
hen die Pumpen durch die Feuchttücher kaputt. Ein Austausch 
dieser kann schnell mehrere tausend Euro kosten. Kosten, die 
am Ende alle Verbraucher über die Gebühren zu tragen haben. 
Neben den Feuchttüchern gehören noch andere Feststoffe nicht 
in die Toilette.

Nachfolgend haben wir die größten Problemverursacher für un-
sere Kläranlage aufgelistet:

• Feuchttücher

• Wattestäbchen

• Tampons / Binden

• Wattepads / Hygieneartikel

• Speisereste und Fette

• Medikamente

schlimmsten Fall gelangen die Wirkstoffe in den Wasserkreislauf und somit auch irgendwann 

wieder beim Menschen.  Daher sind solche Stoffe über die Schadstoffsammelstellen zu 

entsorgen.  

Generell gilt, die Toilette ist kein Ersatz für den Hausmüll!  
 

  

Landen solche Feststoffe über die To-
ilette auf der Kläranlage, kann es sehr 
leicht zu Störungen im Klärwerk kom-
men. Auch sollte jedem bewusst sein, 
dass Chemikalien und Medikamente 
nur bedingt in der Kläranlage heraus-

gefiltert und abgebaut werden können. Im schlimmsten Fall ge-
langen die Wirkstoffe in den Wasserkreislauf und somit auch ir-
gendwann wieder beim Menschen. Daher sind solche Stoffe über 
die Schadstoffsammelstellen zu entsorgen.

Generell gilt, die Toilette ist kein Ersatz für den Hausmüll!

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Für unsere beiden Kindertageseinrichtungen Schneckenburg und Erlachaue suchen wir ab 
sofort mehrere 

  

staatlich anerkannte Erzieher/-innen,  
Kinderpfleger/-innen oder 

gleichwertig qualifizierte Fachkräfte (m,w,d) 
 

in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. 
 
Sie suchen … 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit in der Krippe (U 3) oder im 
Kindergartenbereich (Ü 3)? 

 ein verantwortungsvolles Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten? 
 einen neuen Arbeitsplatz mit guter personeller und räumlicher Ausstattung? 
 ein gutes Arbeitsklima in einem aufgeschlossenen Team und eine Vergütung nach 
TVöD-SuE? 

 einen Arbeitgeber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt und 
neben der 30 Tarifurlaubstage bis zu 5 weitere frei wählbare Urlaubstage gewährt? 

 
…. dann sind Sie bei uns in Altdorf genau richtig! 
 
Wir wünschen uns neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die… 
 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in, 
Kinderpfleger/-in oder eine gleichwertige pädagogische Qualifikation mitbringen, 

 mit viel Freude, Engagement und Interesse an die pädagogische Arbeit mit unseren 
Kindern herangehen, 

 gerne team- und projektorientiert arbeiten und 
 freundlich, zuverlässig und einsatzbereit sind. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt … 
 
… dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin Karin Grund unter Tel. 07031/7474-20 
gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie an das Bürgermeisteramt Altdorf, 
Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, gerne per Email an grund@altdorf-bb.de. 
 
Interessante Informationen zu unseren Kinderhäusern finden Sie unter https://www.altdorf-
boeblingen.de/de/leben-in-altdorf/kindergaerten/index.php. 

Informationen zum Förderprogramm Woh-
nungsbau BW 2020/2021

Ansprechpartner ist die Wohnraumförderstelle im Landrats- 
amt Böblingen

Mit dem Wohnraumförderprogramm „Wohnungsbau BW 2020 / 
2021“ unterstützt das Land Baden-Württemberg Menschen, die 
in den eigenen vier Wänden wohnen möchten. Ehepaare, Le-
benspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf 
Dauer angelegte Lebensgemeinschaften (Paare) und Alleinerzie-
hende mit mindestens einem haushaltszugehörigen Kind oder 
schwerbehinderte Menschen mit speziellen Wohnungsbedürfnis-
sen müssen die Einkommensgrenze einhalten und das geförder-
te Objekt ausschließlich selbst nutzen. Das zu fördernde Objekt 
muss familiengerecht sein. Keine Förderung erhält, wer bereits 
über angemessenes Wohneigentum verfügt. Das gilt auch, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller vermögend genug ist, 
um sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Das Land fördert die folgenden Maßnahmen und finanziert die-
se mit einem zinslosen Darlehen: Neubau oder Erwerb neuen 
Wohnraums, wenn das Vorhaben mindestens die Voraussetzung 
des Energieeffizienzstandards KfW 55 erfüllt; Änderungs- und Er-
weiterungsmaßnahmen zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
einschließlich notwendiger Begleitmaßnahmen, wenn die Anfor-
derungen der förderfähigen Einzelmaßnahmen entsprechend der 
Programmatik der KfW eingehalten werden; Erwerb bestehenden 
Wohnraums.krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:  
anzeigen@krzbb.de
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Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die 
L-Bank richten, Tel. 0800 150-3030 (Montag bis Freitag von 8.00 
bis 16.30 Uhr). Daneben kann man über den Finanzierungsrech-
ner der L-Bank die Förderfähigkeit eines Vorhabens ermitteln. 
(https://finanzierungsrechner.l-bank.de/). Kontakt bei der Wohn-
raumförderstelle im Landratsamt Böblingen:   
Tel. (0 70 31) 6 63-15 15 oder Mail an s.mueller@lrabb.de.

Alte Streuobstsorten im Lebensmitteleinzel-
handel
In den sechs Landkreisen des Schwäbischen Streuobstparadie-
ses werden seit August in ausgewählten Märkten traditionelle 
Obstsorten von Streuobstwiesen angeboten. Das Obst stammt 
aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen Streuobstparadieses 
und kommt auf kurzen Wegen direkt von der Obstwiese zum Ver-
braucher.

Ziel des Projekts „Alte Streuobstsorten im Lebensmitteleinzelhan-
del“ ist es, Obst der Streuobstwiesen an die Märkte der Region 
zu vermitteln und dabei neue Absatzwege zu erschließen. Durch 
das Projekt möchte der Verein Schwäbisches Streuobstparadies 
einen Teil dazu beitragen, die Kulturlandschaft mit ihrer heraus-
ragenden ökologischen Bedeutung zu erhalten. Durch eine faire 
Preisgestaltung werden Anreize zur Pflege der Landschaft und 
Erhaltung der Streuobstwiesen geschaffen. Die Bewirtschafter 
erhalten 80 Cent bzw. 1 Euro pro Kilo, wenn sie beim Schwäbi-
schen Streuobstparadies e.V. Mitglied sind.

Das Projekt lebt durch das Engagement vieler beteiligter Akteure. 
38 Bewirtschafter pflücken die Äpfel und Birnen sorgfältig von 
den Streuobstbäumen, vier Annahmestellen kontrollieren die 
Qualität und verteilen das Obst auf teilnehmende Märkte. Die 
Äpfel und Birnen, welche eine hohe Qualität aufweisen müssen, 
kommen so über kurze Wege direkt von der Obstwiese zum Ver-
braucher.

In den sechs Landkreisen des Schwäbischen Streuobstparadie-
ses sind dieses Jahr 15 Supermärkte beteiligt, welche dadurch 
ihr Angebot im Punkt Regionalität erweitern.

In folgenden Märkten wird das Streuobst angeboten:

• EDEKA Hacker in Weil im Schönbuch, Waldenbuch, Altdorf 
und Grafenau-Döffingen

• REWE Fritz auf dem Flugfeld in Böblingen/Sindelfingen

• EDEKA Möck in Reutlingen-Hohbuch, Reutlingen-Betzgenried 
und Gomaringen

• EDEKA Koch-Märkte in Rosenfeld, Balingen, Bisingen und 
Meßstetten

• EDEKA Koch in Schömberg

• EDEKA Gebauer in Geislingen und Filderstadt-Bonlanden

Als erster Apfel war Mitte August die frühe Sorte „Jakob Fischer“ 
in den Märkten. Seit Anfang Oktober finden Verbraucherinnen 
und Verbraucher weitere Sorten wie Goldparmäne, Kardinal Bea 
oder Finkenwerder Herbstprinz in den Obstregalen. Natürlich nur 
solange der Vorrat reicht!

Ab Mitte Oktober folgen die späten Sorten wie Glockenapfel, Ge-
würzluiken, Brettacher und Boskoop.

Auf Grund regionaler Unterschiede werden die Streuobstsorten 
in einige Märkte etwas später angeboten. Eine Übersicht der teil-
nehmenden Märkte und der verfügbaren Sorten finden Sie auf 
der

Homepage des Schwäbischen Streuobstparadieses:   
www.streuobstparadies.de

Im Landkreis Böblingen werden die Streuobstsorten in den vier 
Filialen von EDEKA Hacker in Grafenau, Weil im Schönbuch, 
Altdorf und Waldenbuch sowie im REWE Fritz auf dem Flug-
feld Böblingen/Sindelfingen angeboten. Die Obstannahme und 
Logistik wird durch den Agrarhandel in Herrenberg-Mönchberg 

durchgeführt. Im Landkreis Böblingen liefern zehn Lieferanten, 
z.B. aus Herrenberg, Deckenpfronn, Weil im Schönbuch und dem 
Ammertal Streuobst an. Bis November werden so ca. 3.500 kg 
Streuobst aus der Region vermarktet.

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V.
Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden mit rund 
26.000 ha eine der größten zusammenhängenden Streuobst-
landschaften Europas. Die 1,5 Millionen Obstbäume im Schwä-
bischen Streuobstparadies sind zu jeder Jahreszeit ein beson-
derer Genuss. Die jahrhundertealte Landschaft Streuobstwiese 
ist darüber hinaus ein besonderer Kulturschatz und verfügt über 
eine enorme Vielzahl an Brennereien und Mostereien, Lehrpfa-
den, Obstfesten, spannende Museen und vielem mehr. Darüber 
hinaus prägen Streuobstwiesen unsere Landschaft und sind Le-
bensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten sowie Naherho-
lungsgebiet für Jung und Alt.

Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, Göp-
pingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis 
haben sich im Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. zu-
sammengeschlossen, mit dem Ziel diesen Schatz zu erhalten 
und zu vermarkten. Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich 
in Bad Urach.

Kontakt:

Schwäbisches Streuobstparadies e.V.,   
Bismarckstraße 21, 72574 Bad Urach,

E-Mail: kontakt@streuobstparadies.de

Arbeitskreis Asyl

Einladung zum Arbeitskreistreffen im Bürger-
haus
Auch in schwierigen Zeiten wollen wir unser Engagement weiter-
führen, um unsere Anliegen voran zu bringen.

Wir treffen uns im Bürgerhaus, Vereinsraum, 1. OG
am Mittwoch, den 21. Oktober 2020
um 20.00 Uhr.
Bitte beim Eintreten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wie immer sind alle bereits aktiven Personen und interessierte 
Menschen herzlich willkommen.

Für den AK Asyl

Sabine Tribull

Café der Kulturen am Donnerstag,   
den 22. Oktober um 18.00 Uhr
Nach langer Pause findet unser Begegnungstreff für jung und alt, 
Einheimische und Zugezogene wieder statt.

In der Festhalle, wo wir ausreichend Platz haben, wollen wir ge-
meinsam Zeit miteinander verbringen – auch oder sogar trotz der 
schwierigen Zeiten.

Kaffee, Tee und Mineralwasser wird von uns gestellt. Gerne darf 
jeder etwas zum Essen mitbringen.

Beim Eintreten in die Festhalle muss ein Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Desinfektionsmittel stehen bereit.

Über neue Gesichter freuen wir uns.
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Unser Angebot:

Essen auf Rädern
Wir bieten allen Altdorferinnen und Altdorfern ein Essen auf Rädern 
an und liefern montags bis freitags jeweils eine leckere Mahlzeit 
frisch auf Ihren Tisch.

Bitte bestellen Sie bei den Fahrern oder bis spätestens Sonntagabend, 24.00 Uhr bei der  
Gemeindeverwaltung unter: 

 Telefon und Anrufbeantworter: 74 74 0  
oder

 Fax: 74 74 10 
Bitte geben Sie an, an welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Das Essen wird Ihnen dann täglich 
frisch in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr geliefert. Dauerbesteller können auch mit  einem Be-
stellschein, der Ihnen jeweils mit den Essen ausgeliefert wird, bestellen. 

Monatlich erhalten Sie dann eine Rechnung für Ihre bezogenen Essen. Die Preise betragen für  
1 Menü 4,80 Euro zuzüglich einer Liefergebühr pro Anlieferung von 1,20 Euro für Mitglieder und 1,50 Euro 
für Nichtmitglieder des Senioren- und Krankenpflegevereins. 

Gönnen Sie sich ein leckeres Essen. Genießen Sie ganz ohne Einkaufen oder aufwendige Zubereitung ein 
vollwertiges, schmackhaftes, frisch gekochtes und gesundes Gericht. 

Speiseplan

19.10. bis 23.10.2020 Menü 1 Menü 2 Menü 3 – Supersalat Menü 4 – Schonkost/Leichte Kost 
salzarm, fettarm, ohne Zucker

Montag Jägerschnitzel mit
hausgemachten Spätzle
und Krautsalat mit
Ananas a.c.g.

Schollenfilet in Zitronen-
Dillsoße mit
Mexikogemüse und
Salzkartoffeln a.g.

Chefsalat mit Ei und gek.
Schinken,
Sesambrötchen 8.a.c.

Makkaroni-Auflauf mit
Käse überbacken,
Tomatensoße und
Salatbeilage a.c.g.

Dienstag Linsen mit einem Paar
Saiten und Bauernspätzle
7.a.c.

Hähnchenbrustfilet mit
gebr. Sesam,
Orangensoße, dazu
Schupfnudeln und
Salatbeilage a.c.g.

Salatplatte mit Lachspfann-
kuchen
Farmerbrötchen a.d.

Pilzragout mit
Spargelstücken,
zwei Flädle und
Schonkostgemüse
( veg.) a.c.g.

Mittwoch Fleischküchle mit
Speckkartoffeln und
frischem Möhrengemüse
a.c.g.j.i.

Vegetarische
Frühlingsrolle in Asia-
Soße mit Reis und
Salatbeilage f.

Kleines paniertes
Schnitzel mit
verschiedenen Salaten
und Brötchen a.c.g.

Ital. Nudelgericht mit
Hackfleischsoße vom
Rind, ger. Käse und
Salatbeilage a.c.g.i.

Donnerstag Hütten- Cordon-bleu mit
Bratensoße, Teigwaren
und Kartoffelsalat a.c.g.

Kaiserschmarren mit
Mandeln, Rosinen und
Apfelmus ( veg.) a.c.g.

Ital. Salatplatte mit
getrockneten Tomaten,
Pinienkernen und
Ciabatta 7.a.

Tafelspitz vom Rind mit
Meerrettichsoße,
Petersilienkartoffeln und
rote Beete a.g.

Freitag Sahnegeschnetzeltes mit
Brösel- Knöpfle und
Salatbeilage a.c.g.

Drei Gemüsemaultaschen
in Zwiebelschmelze mit
Kartoffelsalat
( veg.) 1.a.c.g.

Bunte Salatplatte mit
Bergkäse und
Artischocken
Körnerbrötchen a.g.

Mailänder Seelachsfilet
in Tomaten-Basilikum-
Soße, Tagliatelle und
Grill- gemüse a.c.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH: a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a. b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffen, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 8 Phosphat, 9 Süßungsmittel.
Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte, i Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere

Änderungen vorbehalten!
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INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Integrationsmanagement Schönbuchlichtung
 

Frauen Gym
Hallo liebe Frauen,

Ines Welzel, Physiotherapeutin, lädt zum gemeinsamen Sport ein.

Am Samstag 17. Oktober 2020 um 10.00 Uhr

Treffpunkt: Vor der Realschulturnhalle in Holzgerlingen

Herzliche Einladung an alle Frauen.

Wegen Corona bitten wir um Anmeldung bei

Christine Henck oder unter der Email Adresse: integration@holz-
gerlingen.de

Bitte in sportlicher Kleidung und Turnschuhen kommen. Außer-
dem ist ein Handtuch und Getränke wichtig.

BiB  
Bücherei im Bürgerhaus

71155 Altdorf, Kirchplatz 2 Montag: 10.00 bis 12.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 24 72 72  Mittwoch/Freitag: 15.00 bis 18.00 Uhr 
info@buecherei-altdorf.de 1. Samstag im Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr
www.buecherei-altdorf.de

Unser BiB-Tipp
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss 
auch mit der Justiz rechnen. Dieter Hildebrandt

Lucky Luke 81: Die Gesetzlosen

Zum 115. Todestag der Brüder Dalton sei ausnahmsweise das 
Ende dieses Lucky Luke-Abenteuers gleich von vorneherein ver-
raten. Das Schlussbild zeigt nicht wie erwartet den siegreichen 
lonesome cowboy in den Sonnenuntergang reitend, sondern die 
Gräber der Gebrüder Dalton mit der lakonischen Inschrift „Hier 

liegen die Brüder Dalton begraben. Sie starben in ihren Stiefeln 
am 5. Oktober 1892“. Doch wer genauer auf die kleinen Grabtä-
felchen schaut, den werden die dort verewigten Vornamen stutzig 
machen: Bob, Grat, Bill und Emmett. Hießen die Daltons denn 
nicht Joe, William, Jack und Averell?

Vor 55 Jahren erfand Morris, der 
Schöpfer von Lucky Luke, die ge-
fürchteten Gebrüder Dalton. Sie 
hatten, wie so oft in seinen Ge-
schichten, einen realen historischen 
Hintergrund. Die Bande gab es tat-
sächlich und außer Emmett Dalton, 
der nach seinem Tod 1937 sogar 
seine Memoiren hinterließ, ließen 
seine Gangmitglieder ihr Leben im 
Kugelhagel... (Aus dem Klappen-
text).

Da war dann kein Richter mehr nö-
tig... anders bei:

Die Wächter
John Grisham

In Seabrook, Florida wird der jun-
ge Anwalt Keith Russo erschossen. 
Der Mörder hinterlässt keine Spu-
ren. Es gibt keine Zeugen, keine 
Verdächtigen, kein Motiv. Trotzdem 
wird Quincy Miller verhaftet, ein 
junger Afroamerikaner, der früher 
zu den Klienten des Anwalts zähl-
te. Miller wird zum Tode verurteilt 
und sitzt 22 Jahre im Gefängnis. 
Dann schreibt er einen Brief an die 
Guardian Ministries, einen Zusam-
menschluss von Anwälten, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, 
unschuldig Verurteilte zu rehabilitie-

ren. Cullen Post übernimmt seinen Fall. Er ahnt nicht, dass er sich 
damit in Lebensgefahr begibt. (Aus dem Klappentext).

Fragen zu diesen und weiteren Medien beantworten wir gerne an 
der Theke.

Bitte beachten Sie auch weiterhin unsere Hygieneregeln.

Gefunden wurde

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro,   
Telefon 74 74-44.1 Autoschlüssel

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro, 
Telefon 74 74-44

Ansprechpartner: Harry Sommer
Bürgersprechstunde: Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Im Büro des Jugendreferats: Kirchplatz 4 (Geburtshaus v. Michael Hahn)  
Postanschrift: Kirchplatz 5, 71155 Altdorf
Telefon (0 70 31) 74 74 24, Mobil (01 72) 2 03 54 15
jugendreferat@altdorf-bb.de

Jugendreferat Altdorf
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Jugendleiter- Ausbildung (JuLeiCa) auf der 
Schönbuchlichtung 2020 erfolgreich absolviert

Die Waldhaus-Jugendreferate auf der Schönbuchlichtung haben 
auch in 2020, trotz erheblicher coronabedingter Einschränkun-
gen, die bewährte Jugendleiterausbildung durchgeführt. Allen 
Kolleg*innen der Schönbuchjugendreferate war klar, dass wir 
Covid-19 die Stirn bieten wollen und trotz erheblicher aktueller 
Auflagen und steigenden Infektionszahlen eine gute Jugendlei-
terschulung anbieten wollen. Die Ausbildung wird von den Wald-
haus Jugendreferaten schon seit mehr als 25 Jahre konzipiert 
und durchgeführt. Sie unterstützt alle örtlichen Vereine /Organi-
sationen und Institutionen darin, den Nachwuchs für die Jugend-
arbeit fit zu machen.

Vierzehn junge bzw. „jung gebliebene“ Menschen haben dieses 
Jahr ihre JuLeiCa-Card verlängert oder erstmals erfolgreich ab-
solviert.
An zwei Wochenenden haben die Kolleg*innen der Schönbuch-
jugendreferate ein ausgiebiges Programm zusammengestellt und 
durchgeführt, um den Teilnehmer*innen nicht nur einen intensi-
ven Einblick in die Arbeit eines Jugendleiters zu geben, sondern 
um ihnen auch möglichst viel „Rüstzeug“ für ihre Arbeit in den 
Vereinen/Organisationen oder Institutionen mitzugeben. Wich-
tige Themen der Jugendarbeit wie Kinder- und Jugendschutz, 
Aufsichtspflicht, Konfliktmanagement, Erlebnispädagogik, Kin-
deswohlgefährdung, Gruppen- und Spielepädagogik wurden in 
Theorie und Praxis intensiv geübt und reflektiert – dieses Jahr 
natürlich immer unter Einhaltung der gebotenen Corona Aufla-
gen. Insbesondere unser zweites Schulungswochenende vom 9. 
bis 11. Oktober wurde vorsichtigerweise auf zwei Tage verkürzt 
(das erste Schulungswochenende konnten wir gerade noch vor 
dem Lockdown im März wie geplant durchführen). Die für das 
Oktoberwochenende verantwortlichen Referent*innen haben 
kurzfristig die Schwerpunkte auf theoretische Inputs gelegt. 
Normalerweise basiert unsere Ausbildung zum Jugendleiter auf 
praktischem Arbeiten und den damit verbundenen eigenen Er-
fahrungen. Aber dieses Jahr ist eben alles anders – und dennoch 
haben alle Teilnehmer*innen hervorragend mitgearbeitet. Ein gro-
ßes Kompliment dafür!

Montag, 26.10. – Mittwoch, 28.10.2020

Liebe Kids, liebe Eltern, 

damit die Herbstferien so bunt werden, wie das Laub an den Bäumen, veranstal-

ten wir ein dreitägiges Ferienprogramm, bei dem die Kreativität und der Spaß 

im Vordergrund stehen sollen. Wir wünschen viel Freude, eine schöne Ferienzeit 

und freuen uns auf euch.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.waldenbuch.feripro.de. Gerne können Sie sich auch mit 

dem Stadtjugendreferat Waldenbuch unter 0172 2541990 in Verbindung setzen.

Alle Workshops sind kostenlos inklusive eines täglichen Mittagessens und werden pädagogisch be-

treut. Los geht es immer um 9 Uhr, Ende ist jeweils um 16 Uhr.

1. GRAFFITI-WORKSHOP

Möchtest Du mal so richtig mit Spraydosen experimentieren, und das ganz legal? Wir wollen Dir mit 

einem extra engagierten „Prof“ die Technik des Graftis näher bringen: kreativ, pffg, bunt!

Jugend- & Kulturzentrum W3 Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen

ab 8 Jahren    Max. 12 Kids

Jugendhaus Holzgerlingen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

2. THEATER-WORKSHOP

Wenn Du gerne Geschichten hörst und einmal Lust hast diese auch zu spielen und zu gestalten, 

bist Du hier genau richtig. In andere Rollen schlüpfen, sich verkleiden, Bühnenbilder bauen und 

daraus Theater entstehen lassen, das erwartet Dich in diesem Workshop. Hierzu braucht es keine 

Vorkenntnisse, nur die Lust zu Spielen und den Spaß daran, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Jugend- & Kulturzentrum W3 Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen

ab 8 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendhaus Holzgerlingen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

Freundeskreis

Flüchtlinge

Waldenbuch

Montag, 26.10. – Mittwoch, 28.10.2020

4. RAP-WORKSHOP

Du magst Rapmusik und möchtest lernen, zu rappen wie Deine Stars? Aber wie schreibe ich einen 

Text? Was hört sich gut an? Wie betone ich? Was muss ich beim Vortrag beachten? Worauf kommt 

es an und was macht den Unterschied? Egal, ob du schon rapst oder gerade erst anfangen willst - 

wenn das Deine Fragen sind, komm in unseren Workshop!

Forum Waldenbuch   Schulstr. 2, Waldenbuch

ab 12 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendreferat Waldenbuch

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

5. ZIRKUS-WORKSHOP

Mit drei oder gar vier Bällen jonglieren, Teller drehen, auf einer Rolle balancieren, Einrad fahren, 

Zaubertricks einstudieren oder Teil einer atemberaubenden Akrobatikshow zu werden...Das ist kein 

Traum! Mit unserem erfahrenen Varieté-Künstler werdet ihr die Möglichkeit haben, euch in den ver-

schiedenen Zirkusdisziplinen auszuprobieren.

Festhalle Altdorf   Schulstr. 19, Altdorf

ab 8 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendreferat Altdorf

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

6. TRICKFILM-WORKSHOP

Willst Du viel Spaß beim Produzieren deines eigenen Trickflms haben? Willst Du dein eigenes 

Drehbuch schreiben? Willst Du deinen Film selbständig schneiden und vertonen? Dann schnell 

anmelden.... Unter professioneller Anleitung wirst Du lernen, welche Techniken es gibt, um einen 

Trickflm zu machen! Schritt für Schritt werden wir gemeinsam einen lustigen, spannenden oder 

informativen Film erstellen. Wir stellen Dir ein IPad und verschiedene Materialien, die du für deinen 

persönlichen Trickflm benötigst. Du solltest nur Interesse am Film und gute Laune mitbringen.

Schönbuchsaal   Im Sommerfeld 2, Hildrizhausen

ab 8 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendreferat Hildrizhausen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

3. VIER ELEMENTE-WORKSHOP

Interessierst du dich für die vier Elemente: Wasser, Feuer, Luft und Erde? Dann bist Du hier genau 

richtig. Zu jedem Element werden wir kreative Experimente starten, Basteleien erstellen und jede 

Menge darüber erfahren. Kann man mit Luft spielen? Welche Energie hat Feuer? All das erfährst 

Du bei uns.

Naturfreundehaus   Härtwasen 8, Holzgerlingen

ab 8 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendhaus Holzgerlingen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

Montag, 26.10. – Mittwoch, 28.10.2020

Liebe Kids, liebe Eltern, 

damit die Herbstferien so bunt werden, wie das Laub an den Bäumen, veranstal-

ten wir ein dreitägiges Ferienprogramm, bei dem die Kreativität und der Spaß 

im Vordergrund stehen sollen. Wir wünschen viel Freude, eine schöne Ferienzeit 

und freuen uns auf euch.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.waldenbuch.feripro.de. Gerne können Sie sich auch mit 

dem Stadtjugendreferat Waldenbuch unter 0172 2541990 in Verbindung setzen.

Alle Workshops sind kostenlos inklusive eines täglichen Mittagessens und werden pädagogisch be-

treut. Los geht es immer um 9 Uhr, Ende ist jeweils um 16 Uhr.

1. GRAFFITI-WORKSHOP

Möchtest Du mal so richtig mit Spraydosen experimentieren, und das ganz legal? Wir wollen Dir mit 

einem extra engagierten „Prof“ die Technik des Graftis näher bringen: kreativ, pffg, bunt!

Jugend- & Kulturzentrum W3 Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen

ab 8 Jahren    Max. 12 Kids

Jugendhaus Holzgerlingen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

2. THEATER-WORKSHOP

Wenn Du gerne Geschichten hörst und einmal Lust hast diese auch zu spielen und zu gestalten, 

bist Du hier genau richtig. In andere Rollen schlüpfen, sich verkleiden, Bühnenbilder bauen und 

daraus Theater entstehen lassen, das erwartet Dich in diesem Workshop. Hierzu braucht es keine 

Vorkenntnisse, nur die Lust zu Spielen und den Spaß daran, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Jugend- & Kulturzentrum W3 Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen

ab 8 Jahren    Max. 15 Kids

Jugendhaus Holzgerlingen

WO:

ALTER:

VERANSTALTER:

Freundeskreis

Flüchtlinge

Waldenbuch
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Die Teilnehmer*innen waren an beiden Wochenenden äußerst in-
teressiert und gingen sehr engagiert „zu werke“. So entwickelte 
sich von Beginn an, eine Arbeitsatmosphäre, die nicht nur zielfüh-
rend war, sondern auch die ganze Freude der jungen Menschen 
zum Ausdruck brachte: Die Freude an und mit der Arbeit an Kin-
der und Jugendlichen.

Nach dem Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kurses können nun alle 
Teilnehmenden voller Stolz ihre JuLeiCa entgegennehmen. Und 
das habt ihr euch unter diesen besonderen Bedingungen redlich 
verdient!

Für die Schönbuchjugendreferate

Harry Sommer (Jugendreferent der Kommunen Hildrizhausen 
und Altdorf)

Mit dem Jäger in den Wald
Corona bedingt hat das Kinderferienprogramm „Mit dem Jäger in 
den Wald“ in diesem Jahr im kleineren Kreis stattgefunden. Wie 
für alle Veranstaltungen, mussten auch wir ein Hygienekonzept 
erstellen.

Letztendlich waren es dann 10 Kinder, die sich angemeldet ha-
ben. Bevor es in den Wald auf Spurensuche ging, gab es allge-
meine Informationen zu den Tierarten, die im Schönbuch anzu-
treffen sind!

Die Kinder waren sehr interessiert und die Zeit verging im Flug. 
Wir freuen uns schon auf das Kinderferienprogramm im nächstes 
Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ralph Birnkammer

Schulnachrichten

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen
Herrenberger Straße 13 
Telefon (0 70 31) 64 00-82   
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de 
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:   
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Die vhs.KulturKarte berechtigt im gesamten Herbst-/Winterse-
mester 2020/21 (14. September 2020 bis 14. Februar 2021) zum 
Besuch aller 20 Kulturveranstaltungen der vhs.Böblingen-Sindel-
fingen, die mit dem KulturKarten-Logo gekennzeichnet sind.

Alle 20 mit dem KulturKarten-Logo gekennzeichneten Vorträge 
finden garantiert statt.

Und das alles zum Flattarif von einmalig 25,00 Euro
NEU: Eine Voranmeldung zu jeder einzelnen Veranstaltung ist 
dieses Semester auch für KulturKarten-Inhaber aufgrund ver-
änderter Hygienevorgaben leider nötig. Um Ihre Sicherheit zu 

gewährleisten, finden alle Vorträge in großen Räumen und unter 
Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand statt. Die maxi-
male Zuhörerzahl kann 40 Personen deshalb nicht überschreiten.

Bitte melden Sie sich daher jeweils spätestens bis 12:00 Uhr 
am Veranstaltungstag beim vhs.Kundenservice, wenn Sie an ei-
nem Vortrag teilnehmen möchten. Dies ist möglich per Mail an  
info@vhs-aktuell.de oder telefonisch unter (0 70 31) 64 00-0. Die 
Veranstaltungen sind nach wie vor in der vhs.KulturKarte inklusi-
ve, wir bitten lediglich um vorherige Meldung, um die Teilnehmer-
zahl steuern zu können.

Zusätzlich gilt die vhs.KulturKarte bei sechs verschiedenen Ko-
operationspartnern der Region. Dazu zählen der Kunstverein 
Böblingen, kulturnetzwerk blaues haus e.V., IG Kultur Sindelfin-
gen / Böblingen e.V., die Städte Böblingen und Sindelfingen so-
wie die Messe Stuttgart.

Vorträge der vhs.KulturKarte bis Dezember:

„Musik des hohen Himmels“   
Annäherung an die traditionelle japanische Musik  
Dienstag, 13. Oktober 2020, 19.00 Uhr, Sindelfingen 

Archäologie I: Schliemann, Oppenheim & Co und was Aga-
tha Christie mit Archäologie zu tun hat  
Mittwoch, 14. Oktober 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Archäologie II: Indiana Jones – Mythos oder Wahrheit?   
Was der Archäologe wirklich macht  
Montag, 19. Oktober 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Rätselhafte Bilderwelten:   
Albrecht Dürers „Melencolia“ von 1514 
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Vor 80 Jahren – Sindelfingen im Krieg  
Montag, 2. November 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Rätselhafte Bilderwelten:   
Stillleben des 17. und 18. Jahrhunderts  
Mittwoch, 11. November 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Die schönsten Bibliotheken der Welt  
Dienstag, 17. November 2020, 19.00 Uhr, Sindelfingen 

Island – Land der Sagas  
Mittwoch, 18. November 2019.00 Uhr, Böblingen 

Südafrika – Momente für die Ewigkeit   
Vom Indischen Ozean nach Kapstadt  
Mittwoch, 25. November 2020, 19.00 Uhr, Sindelfingen 

Exklusive Buchvorstellung: „Passé“ Vom Verschwinden der 
Alltagsgegenstände  
Dienstag, 1. Dezember 2020, 19.00 Uhr, Sindelfingen 

Die wilden 1920er Jahre in Berlin und Stuttgart   
Kultur, Architektur und Kunst der Zwischenkriegszeit  
Donnerstag, 3. Dezember 2020, 19.00 Uhr, Böblingen 

Schöne Bescherung:  Ungewöhnliche und wenig bekannte 
Weihnachtsgeschichten  
Montag, 7. Dezember 2019.00 Uhr, Böblingen

Mehr Infos unter: www.vhs-aktuell.de
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Kirchliche Mitteilungen

Pfarramt: Telefon 60 55 06 Telefax 60 45 79 
Bürozeiten: Di. 9.00 bis 12.00 Uhr Mi. 9.00 bis 11.00 Uhr 

E-Mail – Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 
E-Mail – Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 

E-Mail Jugendreferent: stephan.decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7 78 53 13

Homepage: www.evangelisch-altdorf.de

Wochenspruch: Heile du mich, Herr, so werde ich heil;   
hilf du mir, so ist mir geholfen.  Jeremia 17,14

Je nach Verwandtschaftsgrad können wir zwischen 40-80 Perso-
nen an Präsenzgottesdiensten teilhaben lassen. Bitte bringen Sie 
Ihre Mund- und Nasenbedeckung mit.
Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herzlich 
eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer Home-
page unter www.bit.ly/AltdorferGottesdienste abzurufen und zu 
Hause zu feiern.
Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind auch 
weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich oder als 
Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres finden Sie auf un-
serer Homepage zu den aktuellen Sonntagen

Samstag, den 17. Oktober 2020 
  7.30 Frühgebet in der Kirche
  Sonntag, den 18. Oktober 2020
  9.15 Gebetskreis in der Sakristei
  9.30 Präsenzgottesdienst mit Livestream in der Kirche (Prä-

dikantin Carmen Maisch)
  Das Opfer ist für die Diakonie der Landeskirche Würt-

temberg (Thema Kinderarmut) bestimmt.
  9.30 Kinderkirche im Gemeindehaus
  für Klassen 1 bis 4
  (wochenweise im Wechsel Klassen 1-4 und   

Klassen 5-7)
  9.30 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
  9.30 Präsenz-TeenieKirche in der Zimmermannswerkstatt   

in der Schulstraße 30.
  Bitte bringt eure Mund- und Nasenbedeckung mit.
17.30 „Kraftstoff“ im Gemeindehaus
  mit Referent Frank Clesle

Montag, den 19. Oktober 2020 
17.00 Mädchenjungschar 3. Klasse
  (wochenweise im Wechsel Klasse 3 und
  Klasse 4)

Dienstag, den 20. Oktober 2020 
17.00- Kinderchor „Kolibris“ für alle Kinder
17.45  von der 1.-4. Klasse im Gemeindehaus
18.15- Kinderchor „LET‘S FETS“ für alle Kinder
19.00  von der 5.-8. Klasse im Gemeindehaus
19.30 Gesprächskreis um die Bibel – Markus 2,23-28

Mittwoch, den 21. Oktober 2020 
  7.00 Frühgebet in der Sakristei
  9.30 Eltern-Kind-Treff im Gemeindehaus
16.15 Kinderstunde Gartenstr. 12
16.30 Konfirmandenunterricht
17.30 Mädchenjungschar 5. Klasse
  (wochenweise im Wechsel
  Klasse 5 und Klasse 6)

18.00 Bubenjungschar 5.+6. Klasse
18.15 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.15 Trainee im Gemeindehaus

Donnerstag, den 22. Oktober 2020 
  9.30 Eltern-Kind-Treff im Gemeindehaus
17.00 Bubenjungschar 1.+2. Klasse
18.00 Bubenjungschar 3.+4. Klasse

Freitag, den 23. Oktober 2020 
17.00 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
18.00 Bubenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor

Samstag, den 24. Oktober 2020 
  7.30 Frühgebet in der Kirche

Sonntag, den 25. Oktober 2020 
  9.15 Gebetskreis in der Sakristei
  9.30 Präsenzgottesdienst mit Livestream in der Kirche (Gott-

fried Holland – Geschäftsführer der Gnadauer Brasilien 
Mission)

  Das Opfer ist für die Gnadauer Brasilien Mission be-
stimmt.

  9.30 Kinderkirche im Gemeindehaus
  für Klassen 5-7
  (wochenweise im Wechsel Klassen 1-4 und Klassen 

5-7)
  9.30 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
20.00 Offener Abend im Gemeindehaus
  Thema „In Ängsten – aber trotzdem getrost.   

Johannes 16,33“
  Referent Heiner Stadelmaier,   

CVJM-Zentrum Walddorf

Wir freuen uns sehr, dich ab dem 18. Oktober 2020 im 

großen Saal des Gemeindehauses begrüßen zu können!

Die Kinderkirche findet weiterhin parallel zum Gottesdienst statt, die Gruppen wechseln sich im 14-
tägigen Rhythmus ab. Alle Termine sind unten abgedruckt oder im Gemeindeblatt zu finden.
Wie du wahrscheinlich schon aus der Schule oder Jungschar weißt, gibt es einige Regeln und Hinweise zu 

beachten: 

1. Bitte trage deine Maske auf allen Wegen im Gemeindehaus und dem WC. In der Gruppe besteht keine 
Maskenpflicht. 

2. Nach deiner Ankunft werden Hände gewaschen oder desinfiziert.

3. Von der ersten Kinderkirche musst du unbedingt eine, von deinen Eltern, unterschriebene 
Gesundheitsbestätigung mitbringen. 

Du gehst in die 1.-4. Klasse? Super, du gehörst in die Gruppe der "Kleinen".

Schon Schüler an der weiterführenden Schule? 

Sehr gut, deine Gruppe ist die, der "Großen" von 5. -7. Klasse.

Folgende Termine gelten:
18. 10: Kinderkirche für die Kleinen (parallel Teeniekirche ab der 6. Klasse)
25.10: Kinderkirche für die Großen
1.11: Kinderkirche für die Kleinen
8.11: Kinderkirche für die Großen
15.11: Kinderkirche für die Kleinen (parallel Teeniekirche ab der 6. Klasse)
22.11: Kinderkirche für die Großen
Weitere Infos folgen bald. Bei Fragen wende dich gerne an Christian Arlt (christian.arlt@gmx.de; 
07031/763026). Link zum Herunterladen der Gesundheitsbestätigung: http://bit.ly/Gesundheitsbestätigung

Dein Kinderkirchteam!

Leider können wir aufgrund der aktuellen Situaton

vorerst nicht mit dem Kindertreff beginnen.

Wir hoffen im Frühjahr starten zu können !
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Herzliche Einladung zum  

Eltern- Kind- Treff  

im evangelischen Gemeindehaus! 

Wer? Alle Mamas, Papas, Omas, Tagesmütter… mit Kindern zwischen 0-3 Jahren 

Wann? 14- tägig mittwochs oder donnerstags von 9.30-11Uhr, am 21./22.10., 

4./5.11., 18./19.11., 2./3.12., 16./17.12.2020 

Bitte Mund-Nasen-Schutz, eine kleine Decke für die Kinder sowie die ausgefüllte 

Gesundheitsbestätigung mitbringen. (zu finden unter: www.evangelisch-

altdorf.de →Angebote für Kinder→Aktuelles). 

 Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. 

 

 

 

www.eltern-kind-treff-altdorf.de 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Offener Abend 

 

am 25. Oktober 2020, um 20.00 Uhr, im 
Evang. Gemeindehaus, Pfarrgartenstr. 7 
 
Thema:  
 

„In Ängsten – aber trotzdem getrost. 
Johannes 16,33“ 

 
Referent Heiner Stadelmaier,  
CVJM-Zentrum Walddorf 
 
Herzliche Einladung zu diesem Abend! 
 
Aufgrund der Einhaltung gängiger 
Hygiene- und Abstandsregeln, sind im 
Gemeindehaus die Sitzplätze begrenzt. 
Deshalb bitten wir um vorherige 
Anmeldung unter 07031-603240.    
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Auch dieses Jahr haben wir wieder  
eine Sammelstelle für die Aktion „Ein 
Päckchen Liebe schenken“ von „Licht  
im Osten“ (www.lio.org). Bedingt durch 
die Corona - Pandemie ist die 
wirtschaftliche Not der Menschen noch 
größer geworden. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, ein Päckchen 
für ein Kind, eine Familie oder einen 
Senioren zu packen, das dann an 
bedürftige Menschen in Russland, 
Osteuropa oder Zentralasien überreicht 
wird. 
Soweit möglich legen wir die Prospekte 
mit der Packanleitung wieder in 
Geschäften, Praxen und Kirchen aus. 
Gerne dürfen Sie sich auch direkt an uns 
wenden. 
PÄCKCHEN BITTE NUR NOCH OFFEN 
ABGEBEN! 
 
Abgabezeit für die Päckchen ist vom  
2. - 11. November 2020, jeweils 
zwischen 17.00 und 19.30 Uhr  
 
bei Familie Schneider,  
Pfarrgartenstraße 8/1, Tel. 465972 
oder Familie Huber,  
Schulstraße 30, Tel. 609131 
 
 



Seite 18 Mitteilungsblatt der Gemeinde Altdorf  17. Oktober 2020

Pastorin Anne Oberkampf
Friedrich-List-Str. 69
71032 Böblingen
Telefon (0 70 31) 22 05 70

Nicht das Denken erlöst die Welt,
sondern die Liebe. (Manfred Kyber)

Sonntag, 18. Oktober 2020
10.45 Gottesdienst
Eine Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Hygienere-
geln sind für alle Teilnehmenden verpflichtend.
Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit.

Katholische Kirchengemeinde   
Holzgerlingen - Altdorf - Hildrizhausen

Gottesdienstordnung
Gottesdienstordnung

Freitag, 16. Oktober 2020 
  9.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier
  († Angehörige d. Familie Wilde, † Karl Gilke)

Samstag, 17. Oktober
14.30 Holzgerlingen Taufe von Giulia Gomringer
18.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  mit Vorstellung der neuen Jugendreferentin   

Katharina Haas
  Verkauf von GEPA-Artikeln   

im Foyer des Bischof-Sproll-Hauses

Sonntag, 18. Oktober – 29. Sonntag im Jahreskreis
11.00  Holzgerlingen italienische Eucharistiefeier (Don Emeka)
14.30  Holzgerlingen Taufe

Freitag, 23. Oktober
  9.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier

Samstag, 24. Oktober
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  mit Vorstellung der Jugendreferentin Katharina Haas

Sonntag, 25. Oktober – 30. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag der Weltmission

10.30  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Kollekte für die Arbeit von missio
  Verkauf von GEPA-Artikeln   

im Foyer des Bischof-Sproll-Hauses
14.30  Holzgerlingen Taufe Alexander Klemens Braun

Wochendienst bei Beerdigungen
20.-23. Oktober 2020: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin 
zu wohnen.“ (Teresa von Ávila)

Vorstellung der neuen Jugendreferentin
Am Samstag, 17. Oktober, stellt sich Katharina Hass um 18.00 
Uhr in der Erlöserkirche Holzgerlingen vor.
Sie erzählt von ihren Erfahrungen in der Jugendarbeit und Welt-
kirche-Horizonterweiterungen durch Einsätze im Ausland. Sie 
übernimmt auch die Predigt und freut sich, wenn viele, bes. auch 
Kinder, Jugendliche, Familien, die Gelegenheit zum ersten Ken-
nenlernen nutzen.

Gottesdienste im Fernsehen:

Sonntag, 18. Oktober, 9.30 Uhr, ZDF: ’Gott in Zeiten von Pande-
mie‘ aus der Gemeinde Sankt Martinus in Hildesheim.

Die christliche Botschaft, so Domvikar Baule, erfordere natürlich 
auch soziales Engagement in der Gesellschaft, aber nicht gegen 
staatliche Regeln, sondern im Einklang damit. Die Bibeltexte für 
diesen Sonntag handeln davon, dass Gott für die da ist, die an 
ihn glauben.

Domvikar Roland Baule verwaltet derzeit die Hildesheimer Pfarrei 
„Im güldenen Winkel“. Sie umfasst die Domstadt-Vororte Klein 
Escherde, Emmerke, Sorsum und Himmelsthür. Ein fruchtbarer 
Landstrich, dessen leuchtende Getreidefelder zur Erntezeit den 
Beinamen der Gemeinde als „gülden“ erklärt.

Sonntag, Bibel TV: Gottesdienst

Terminhinweise

Samstag, 17. Oktober, 8.30 Uhr: Meditatives Nordic Walking

Mittwoch, 21. Oktober, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Kir-
chengemeinderates im Bischof-Sproll-Haus, Holzgerlingen

Es gibt was NEUES                                                 
Wir möchten alle Nähbegeisterte und alle,                                      

die es werden wollen zu einem NÄH-TREFF einladen.  
Kommen darf jeder, ob mit oder ohne Vorkenntnisse.  
Eine eigene Nähmaschine sollte jedoch mitgebracht werden. 
Es wird mehrere von uns vorgeschlagene Projekte geben.  
Wer möchte, kann aber gerne auch sein laufendes Projekt  
mitbringen. 
Termin:  04. November 2020 von 19 bis 22 Uhr  
im Bischof-Sproll-Haus, Hölderlinstr. 22, Holzgerlingen 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, 
die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt und nur mit  
Anmeldung möglich, bitte per mail an  
michaela.hoh@t-online.de 
Aufs gemeinsame Nähen freuen sich  
Michaela Hohenschläger und Monika Brockmann 
 

Näh-Treff

Es gibt was NEUES

Wir möchten alle Nähbegeisterte und 
alle, die es werden wollen zu einem 
NÄH-TREFF einladen. Kommen darf 
jeder, ob mit oder ohne Vorkenntnis-
se. Eine eigene Nähmaschine sollte 
jedoch mitgebracht werden. Es wird 
mehrere von uns vorgeschlagene 

Projekte geben. Wer möchte, kann aber gerne auch sein laufen-
des Projekt mitbringen.

Termin: 4. November 2020 von 19.00 bis 22.00 Uhr im  
Bischof-Sproll-Haus, Hölderlinstr. 22, Holzgerlingen unter Einhal-
tung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, die Teilnehmer-
zahl ist auf 10 Personen begrenzt und nur mit Anmeldung mög-
lich, bitte per mail an: michaela.hoh@t-online.de

Aufs gemeinsame Nähen freuen sich
Michaela Hohenschläger und Monika Brockmann

Sonntag der Weltmission am 25. Oktober 2020

„Selig, die Frieden stiften“ (Mt. 5,9) unter diesem Motto lenkt mis-
sio den Fokus auf Solidarität und sozialen Frieden. Im Mittelpunkt 
der diesjährigen Aktion steht die Kirche in Westafrika. Aufgrund 
der Weltweiten Covid-19-Krise wird vieles anders sein. In unse-
rer Kirchengemeinde wird das traditionelle Missio-Essen leider 
ausfallen. Damit entfällt eine Möglichkeit, zusätzliche Spenden 
zu sammeln. Missio kann dringend nötige Hilfsprogramme nicht 
umsetzen. Es gibt aber doch eine andere Möglichkeit, den Sonn-
tag der Weltmission auch zu Hause, im privaten Umfeld intensiv 
zu feiern, Andachten zu gestalten.

Missio hat ein sog. Missio@home – Mitmachpaket zusammen-
gestellt. In diesem Paket sind u.a. Anregungen zur Andacht, Re-
zeptkarten für ein Solidaritätsessen zuhause, Gebetskarte und 
einiges mehr. Diese Materialien werden nach dem Gottesdienst 
am Samstag, 17. Oktober verteilt sowie in der Kirche am Schrif-
tenstand zum Mitnehmen ausgelegt. Bitte nehmen Sie sie mit 
und unterstützen Sie die Arbeit der Päpstlichen Missionswerke 
missio mit Ihrer Spende und Gebet. Vielen Dank. Sie können Ihre 
Spende überweisen oder im Gottesdienst bei der Kollekte abge-
ben. Die Infoblätter mit Überweisungsträger werden vorher ver-
teilt. Bis 200,00 Euro gilt die Überweisung als Spendenquittung. 
Für größere Spenden stellen wir gerne eine Spendenquittung aus 
(bitte Name und Adresse, Verwendungszweck: Weltmissions-
sonntag 2020 angeben). Herzlichen Dank für Ihre Spende.
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Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen – 
Altdorf – Hildrizhausen

Kreissparkasse Böblingen, IBAN: DE41603501300000035398 – 
BIC: BBKRDE6BXXX

Verwendungszweck: Weltmissionssonntag 2020

Der Gottesdienst am Sonntag der Weltmission wird vom Mis-
sio-Ausschuss vorbereitet und mitgestaltet.

Bericht Erstkommunion

4 Festtage „Die Kraft zum Heilen war mit Jesus“
Impressionen von 4 nachgeholten Erstkommunionfeiern in der 
Erlöserkirche Holzgerlingen

Tafel mit dem Leitmotiv

Der Vorbereitungsweg wurde länger. Er war durch die Schutz-
maßnahmen vor Corona unterbrochen. Umso bedeutsamer wur-
de das Leitmotiv: „Miteinander nach Gott fragen“.
Ins große Fragezeichen hinein kamen nach und nach Bildzeichen. 
Gott blieb verborgen, aber seine geheimnisvolle Nähe konnte er-
spürt werden.

Die Rose – Zeichen der Wertschätzung Gottes für jeden Men-
schen, Zeichen des Dankes für die Frauen und Männer, die ins-
gesamt 36 Kinder in kleinen Gruppen auf ihrem Glaubensweg 
begleitet und gefördert haben, Zeichen auch für die Freude, die 
von Vorsänger/inne/n und Musikern (3x vom Singkreis, 1x von 
einer Familienband) den Mitfeiernden – die selber nicht singen 
durften – gemacht haben. So wurde trotz Corona die Freude an 
Gott spürbar.

Die Ministranten – Mit Kreuz, Fahnen, Leuchtern gaben eifrige 
Ministranten den Feiern auch an trüben Tagen Glanz. Zugleich 
zeigten sie, dass Kinder und Jugendliche wertvolle Mitglieder der 
Gemeinde sind – und nicht nur zum Dienen, sondern auch zu 
gemeinsamer Freizeitgestaltung willkommen sind – auch bei den 
Pfadfindern.

Ministranten bei der Probe

Die Kommunionkinder – waren wie die anderen froh, wenn sie 
den Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes ablegen 
durften. Als nach der Ansprache die Paten die Kerzen an der Os-
terkerze entzündeten und Ihrem Kommunionkind überreichten, 
war viel Emotion und Andacht spürbar. Und viermal ließen die 
Kinder – mal mehr, mal weniger kräftig – ihr „Amen, wir glau-
ben“ hören. Zuvor hatte Pfr. Feil aufgezeigt: Wichtiger als Macht, 
Gesundheit, Geld ist die Heilung, die Christus unserem oft von 
Sorgen, Ängsten, Zweifeln erfüllten Herzen schenkt. Als Gedenk-
zeichen an ihre erste, heilige Kommunion erhielten die Kinder ein 
Kreuz mit einem roten Glasstein in der Mitte, Zeichen für Gottes 
unerschöpfliche Liebe.

Eine fröhliche Kommuniongruppe

Dekanat

Kunstausstellung in Aidlingen

In der kath. Kirche Mariä Himmelfahrt in Aidlingen findet eine 
Kunstausstellung vom 23. bis 25. Oktober 2020 mit Graphiken 
und Objekten statt. Nähere Information unter: www.kircheaeg.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch:  15.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 – 11.00 Uhr 
Freitag:  9.30 – 10.30 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 47 00, Fax (0 70 31) 74 70 10  
Adresse: Schubertstr. 19, 71088 Holzgerlingen
E-Mail:   KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Internetseite:   www.kath-kirche-holzgerlingen.de  

www.kath-kirche-altdorf.de  
www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil:   Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01
E-Mail:  Anton.Feil@drs.de
Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:  
Thomas Gohlke: Tel. (01 73) 5 87 76 86
Hausmeisterin in Altdorf:   
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Tel. (01 51) 65 47 23 65
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Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano   
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15  
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
Dienstag von  15.00 – 17.00 Uhr  
und Freitag von  12.30 – 14.30 Uhr

Don Emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Bitte geben Sie die Namen Ihrer verstorbenen Lieben telefonisch 
bei Frau Di Stefano oder Herr Parlabene ab. Die Telefonnummer 
lautet (0 70 31) 4 38 02 15 oder (0 70 31) 65 51 39.

Sonntag, 18. Oktober um 11.00 Uhr:   
Gottesdienst in Holzgerlingen

Sonntag, 25. Oktober um 11.00 Uhr:  
Gottesdienst in Schönaich

Sonntag, 1. November um 17.00 Uhr:  
Gottesdienst in Schönaich – Allerheilgen –

Vereinsnachrichten

TV Altdorf 1912 e.V.

Einladung zur TVA-Generalversammlung am   
14. November 2020 in der Festhalle
Am Samstag, 14. November 2020, findet in der Altdorfer Fest-
halle um 19.30 Uhr unsere diesjährige TVA-Generalversamm-
lung statt. Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbunde-
nen gesetzlichen Auflagen ist das Platzangebot begrenzt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

TOP 1:  Begrüßung/Totengedenken

TOP 2:  Bericht des 1. Vorsitzenden

TOP 3:  Bericht der Schriftführerin

TOP 4:  Bericht der Kassiererin

TOP 5:  Bericht der Kassenprüfer

TOP 6:  Berichte der Abteilungsleiter

TOP 7:  Entlastung

TOP 8:  Ehrungen

TOP 9:  Anträge

– Erhöhung der Jahres-Mitgliedsbeiträge

– Erwachsene: Von 68,00 Euro auf 80,00 Euro

– Ehepartner: Von 34,00 Euro auf 40,00 Euro

–  Kinder/Jugendliche/Studenten (bis 26 Jahre),   
Rentner: Von 34,00 Euro auf 40,00 Euro

TOP 10:  Sonstiges

Anträge, die bei der TVA-Generalversammlung behandelt wer-
den sollen, müssen bis spätestens 11. November 2020 beim  
1. Vorsitzenden (Hauffstr.3) in schriftlicher Form vorliegen.
Wichtige Hinweise für die Teilnehmer an der TVA-General-
ver-sammlung:

Unser Hygienekonzept wurde von der Gemeinde Altdorf geneh-
migt. Es sieht u.a. vor, dass Personen mit Fieber, Husten oder 
sonstigen Symptomen einer Viruserkrankung an der TVA-Gene-
ralversammlung nicht teilnehmen dürfen. Vor dem Haupteingang 

und im Foyer der Halle ist Abstand zu halten. Alle Teilnehmer 
müssen ein Formular ausfüllen und können die Halle nur mit 
Mund-/Nasenschutz betreten. Der Mund-/Nasenschutz kann 
nach Einnahme des Sitzplatzes abgenommen werden. Beim 
Gang zur Toilette und nach Ende der TVA-Generalversammlung 
ist der Mund-/Nasenschutz wieder anzulegen.

Es findet keine Bewirtschaftung statt!

Jan Frohnmüller  Holger Hornisch

1. Vorsitzender-  2. Vorsitzender-

Nachruf
Der TV Altdorf trauert um sein langjähriges Mitglied

Adelheid Reichardt
die nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Unsere „Heidi“ ist 1969 in den TVA eingetreten und war im 
Frauenturnen sportlich aktiv. Mit großer Freude und vol-
ler Energie war sie über Jahrzehnte regelmäßig im Kreise 
der Turnerinnen mit dabei. Im Jahre 1994 wurde „Heidi“ für 
ihre treue Mitgliedschaft mit der silbernen und 2009 mit der 
goldenen TVA-Ehrennadel ausge- zeichnet.
Wir werden „Heidi“ nie vergessen und ihr stets ein ehren-
des Gedenken bewahren. Unser Mitgefühl und unsere An-
teilnahme gehört den Familienangehörigen.

Jan Frohnmüller 
1. Vorsitzender

Abteilung Jugendfußball

D-Jugend

D-Jugend Qualistaffel 4. Spieltag

Am Samstag, dem 10. Oktober 2020 fuhren wir zum Auswärts-
spiel zu unseren Nachbarn aus Weil. Nach einer knappen Test-
spielniederlage im Juli war uns klar, das wird keine leichte Auf-
gabe.

In einem ansehnlichen Fußballspiel ging es munter hin und her, 
die drei L‘s – Lino, Lorenz, und Leif – hielten in der Abwehr dicht 
und und L Nummer 4 Locke im Tor fischte jeden Ball ab, der doch 
durchkam. Im Mittelfeld eröffneten Nicolas, Franci und Robin S. 
die Räume, einzig der starke Weiler Torspieler verhinderte mehr-
mals die Führung durch Sami und Robin.

Am Ende konnten wir durch eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung einen knappen, aber absolut verdienten 1:0 Sieg feiern.

Damit steht die D I Jugend nun nach dem vierten Spieltag auf 
einem starken 2. Platz in der Qualistaffel 4 hinter dem VfL Sin-
delfingen.

Die D II Jungs hatten es ebenfalls am Samstag auswärts mit einer 
harten Nuss zu tun. Die Jungs vom TV Gültstein standen zuvor 
ungeschlagen auf Platz 1.

Schnell wurde auch klar, wieso und trotz einiger guter, leider unge-
nutzten Chancen gerieten die Jungs unter Druck und so leider 4:0 
in Rückstand. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd durch gu-
ten Kombinationsfußball über Mika, Robin B. und Levi und zweier 
schneller Tore durch Lasse und Linus, etlicher Glanzparaden durch 
Johannes im Tor, konnten wir die 6:2 Niederlage nicht verhindern. 
Kopf hoch, Jungs, am Donnerstag geht es weiter.
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Es spielten: Julian (T), Johannes (T), Lorenz, Levi, Robin S., Robin 
B., Lino, Mika, Sami, Nicolas, Linus, Silas, Nicklas, Micha, Franci, 
Yousef, Leif, Lasse, Kaan

F-Jugend

F 2 beim Spieltag in Dagersheim

Am Sonntag, 11. Oktober 2020 nahm unsere F 2 (JG 2013) am 
Spieltag in Dagersheim teil. Entgegen unserem Vorhaben, Wie-
dergutmachung zu betreiben, blieben wir erneut unter unseren 
Möglichkeiten. Wir verstanden es nicht, die guten Ansätze in Tor-
gelegenheiten umzumünzen. So kam es bereits beim ersten Spiel 
gg. die Spvgg Holzgerlingen I zu einem 1:5, welches dem Spiel-
verlauf nicht entsprach. Das nächste Spiel gegen den TSV Gra-
fenau endete mit 0:4. Auch hier waren wir deutlich besser als das 
Ergebnis aussagte. Im letzten Spiel gegen den TSV Kuppingen 
lautete das Ergebnis ebenfalls 1:5. Die Ergebnisse der Vorsaison 
fallen nun mit umgekehrten Vorzeichen auf uns zurück. Da gilt es 
anzusetzen. Wir müssen die Abwehr stabilisieren.

Es spielten: Nico und Nevio, Leon, Luzius, David und Bence

Die Mannschaft wurde betreut von Klaus und Saro

F 1 beim Spieltag in Maichingen

Ebenfalls am Sonntag, 11. Oktober 2020 spielte unsere F 1 beim 
Spieltag in Maichingen. Dies war unser erster Spieltag, nachdem 
der Tag in Ehningen ausfallen musste. Auch bei uns – hohe Er-
wartungen und eben keine so tollen Ergebnisse. Wenn man vor-
ne schon keine Tore schießt, sollte man hinten sie wenigstens 
verhindern. Aber mit der WfV-Empfehlung, bei den Bambinis auf 
Torspielerausbildung zu verzichten kommen wir nicht weiter....

Erstes Spiel gegen die GSV Maichingen I: 0:6. Ohne jegliche Chan-
ce nach vorne, mit viel Glück ein Debakel verhindert. Zweites Spiel 
gegen den TSV Ehningen = Zunächst gut mitgehalten, dann aber 
einige völlig unnötige Tore und eine Endergebnis von 0:4.

Im letzten Spiel gegen den VfL Herrenberg I sahen wir nun doch 
anfangs ein ganz anderes Spiel. Wir gingen mit 1:0 in Führung. 
Danach verstanden wir es aber nicht den Vorsprung auszubauen. 
Statt dessen ließen wir uns von den harten Bandagen der Herren-
berger überrumpeln – da fehlte zweifelsfrei ein Schiri – und be-
gannen einzubrechen. Letztlich ein 1:6 gegen uns. Schade, dass 
wir uns für die teils guten Ansätze nicht belohnt haben.

Es spielten: Leonard, Marian, Nele, Nico P., Mia, Theo

Die Mannschaft wurde von Werner betreut.

Vorschau

Samstag, 17. Oktober 2020 

A-Jugend

15.00 Uhr in Rohrau

SGM Nufringen/Rohrau – SGM Schönbuch

B-Jugend
15.00 Uhr in Hildrizhausen
SGM Schönbuch – SV Magstadt

C-Jugend
14.00 Uhr in Ostelsheim
SGM Ostelsheim/Gechingen – SGM Schönbuch

D-Jugend
12.00 Uhr in Altdorf
TV Altdorf I – IBM Klub I

15.00 Uhr in Altdorf
TV Altdorf II – SV Affstätt

E-Jugend
12.00 Uhr in Gärtringen
FC Gärtringen II – TV Altdorf II

Mittwoch 21. Oktober 2020 

B-Jugend
19.00 Uhr in Hildrizhausen
SGM Schönbuch – SGM Oberreichenbach

Freitag 23. Oktober 2020 

A-Jugend

19.00 Uhr in Altdorf
SGM Schönbuch – SGM K/D/O/S

E-Jugend
17.00 Uhr in Altdorf
TV Altdorf II – USYS Academy II

17.30 Uhr in Gätringen
TV Altdorf I – FC Gärtringen I

Abteilung Fußball

TVA spielt gegen den Aufsteiger aus Aidlingen Unentschieden

TV Altdorf – SpVgg Aidlingen  1:1 (1:0)
Torschütze: Nico Hemprich
Gegen den starken Aufsteiger aus Aidlingen zeigte unsere Mann-
schaft ein gutes Spiel. Gegenüber dem letzten Spiel war die Leis-
tung und vor allen Dingen die Einstellung aller, wieder besser. In 
der ersten Halbzeit hatte der TVA leichte Vorteile und ging durch 
einen abgefälschten Schuß von Nico Hemprich in der 28. Min. in 
Führung. Mit diesem Zwischenstand ging man auch in die Halb-
zeitpause. Nach der Pause bekamen die Gäste aus Aidlingen im-
mer mehr Oberwasser und hatten mehrere gute Möglichkeiten 
den Ausgleich zu erzielen. Doch entweder vergaben sie leichtfer-
tig oder parierte unser gut haltender Torhüter Daniel Gauss. Bei 
einer „Zufallskombination“ der Aidlinger war Daniel dann macht-
los als sich der Ball zum 1:1 ins lange Eck senkte. Leider sah 
Jan Leutritz nach einer unnötigen Rangelei noch die Rote Karte. 
Einziger Wermutstropen in einem unterhaltsamen Fussballspiel.
TV Altdorf II – SpVgg Aidlingen II 2:4 (1:2)
Torschützen: Amiel-Magdiel Lapugean und Moritz Welzel

Die nächsten Spiele am Sonntag den 18. Oktober 2020:
15.00 Uhr TV Darmsheim II – TV Altdorf
13.00 Uhr TV Darmsheim III. TV Altdorf II

Der Beauftragte /HW
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Abteilung Leichtathletik

Erfolgreiche Altdorferinnen bei den Kreismeisterschaften in 
Holzgerlingen
Nachdem der ursprüngliche Termin im Sommer coronabedingt 
abgesagt wurde, fanden an diesem Wochenende die Kreiseinzel-
meisterschaften in Holzgerlingen statt. Die Veranstalter hatten die 
Sache gut im Griff und alle Coronabestimmungen wurden einge-
halten. Am Nachmittag gab‘s sogar noch einen kräftigen Regen-
guss, so dass alle Aerosole aus der Luft gewaschen wurden;-)
Usere Leichtis waren mit 4 Athletinnen vertreten. Annika, Jana 
und Pia starteten in der Altersklasse W13 und Anne in der Klasse 
W11.
Den Auftakt bildete der Weitsprung für Annika und Jana. Beide 
konnten sich gegenüber dem letzten Jahr enorm verbessern. Bei 
Annika ging‘s fast 60cm weiter und sie kam auf 3,99m. Das be-
deutete Platz 10 in einem sehr starken Teilnehmerfeld. Jana legte 
um fast 40cm auf 4,28m zu. Damit sprang sie auf einen ganz star-
ken 5. Platz. Noch einen Tick besser lief es im anschließenden 
75m Lauf. Auch hier machte Jana einen großen Schritt nach vor-
ne und sicherte sich im Finallauf mit 10,88s den 2.Platz. Annika 
kam nicht ganz an ihre Bestzeit vom Sommer heran und hat mit 
Platz 7 den Finallauf nur um einen Platz verpasst. Danach wag-
te sich Pia ganz mutig an den Speerwurf heran. Es war ihr ers-
ter Speer-Wettkampf und sie legte konstant gute Würfe hin. Der 
beste Wurf landete bei 17,38m, was mit Platz 4 belohnt wurde. 
Danach war Anne im Weitsprung dran. Vor dem letzten Versuch 
noch auf Platz 5, schaffte sie mit einem beherzten letzten Sprung 
dann 3,68m und konnte sich damit auf den 3. Platz verbessern. 
Im Ballwurf ließ sie nichts anbrennen und sicherte sich 27,50m 
souverän den Meistertitel. Zum Abschluss ging Pia dann noch 
über 800m auf die Bahn. Bei kühlen Temperaturen und leicht ver-
schnupft, verpasste sie mit 2:42,30 ihre diesjährige Bestleistung 
nur ganz knapp, konnte sich aber trotzdem einen starken 3. Platz 
erlaufen.
Aber hallo, das war ein ganz starker Wettkampf und wir Trainer 
freuen uns riesig, das unsere Mädels auch in diesem Jahr so tolle 
Fortschritte gemacht haben. Weiter so!

Drei von unseren vier Starterinnen

Abteilung Tennis

Platzabräumen zum Saisonende am 17. Oktober 2020
Eine ungewöhnliche, aber für die Tennisabteilung durchaus er-
folgreiche Saison geht zu Ende.
Zwar mussten sämtliche Feste wie Saisoneröffnung, Moon-
light-Tennis und auch das Saisonabschlussfest coronabedingt 
ausfallen, unsere Tennisanlage konnte jedoch unter Einhaltung 
der Hygieneregeln durchgehend bespielt werden. Das wurde von 
den Mitgliedern der Tennisabteilung auch kräftig genutzt. Auch 

jetzt noch im September wird oft bis in den späten Abend unter 
Flutlicht gespielt. Einige neue Mitglieder haben den Tennissport 
neu- oder wieder entdeckt. Auch die Verbandsspielrunde konn-
te mit einigen Mannschaften gespielt werden. Die aktiven Herren 
sind sogar aufgestiegen!
Am 17. Oktober 2020 ist offiziell Schluss. Dann werden wir die 
Plätze abräumen und unsere Tennishütte winterfest machen.
Dazu brauchen wir Eure Mithilfe. Wir brauchen jede helfende 
Hand. Letzte Gelegenheit um noch Arbeitsstunden zu leisten!
Wir treffen uns am 17. Oktober 2020 um 9.30 Uhr zum Platzab-
räumen auf der Tennisanlage.
Bitte meldet Euch, damit wir planen können, kurz per Mail unter 
info@as-arch.de an.

Bis bald!
Euer Achim Schäfer
1. Vorsitzender TA TV Altdorf

Abteilung Volleyball

Geglückter Saisonstart der Herren
Am vergangenen Freitag fand das erste Saisonspiel der Herren-
mannschaft gegen Reutlingen statt.
Der Württembergische Volleyballverband und die Volleyballab-
teilung, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altdorf, hat hier 
vorab einen hervorragenden Job gemacht und ein klares Hygie-
nekonzept erstellt.
Unter verschärften Corona- Regelungen (Gesundheitsfragebo-
gen, keine Zuschauer, regelmäßige Desinfektion der Bälle und 
Spielerbänke, keine Handshakes etc.) kam das Team gut ins 
Spiel und glänzte durch gute Aufschläge und Angriffsschläge. So 
kam die Mannschaft am Ende zu einem ungefährdeten 3:0 Erfolg. 
Highlight war sicher der dritte Satz mit 15 Aufschlägen am Stück 
und einem 25:4 Satzgewinn.
Am kommenden Sonntag findet das nächste Spiel in Rottweil 
statt, sofern alle Auflagen weiterhin erfüllt sind und es keine neu-
en Beschlüsse gibt.

Der Ortsverband informiert

VdK-Tipps auf YouTube
Ab sofort – und alle 14 Tage mittwochs neu – ist der Sozialver-
band VdK Baden-Württemberg auf YouTube mit seiner Serie „VdK 
gibt dir Recht!“ präsent. Dort erläutert VdK-Jurist Ronny Hübsch 
wichtige sozialrechtliche Themen, die häufig Gegenstand der 
VdK-Sprechstunden sind. In den Kurzvideos geht Hübsch auch 
auf die rechtlichen Hintergründe anhand konkreter Praxisbeispie-
le ein. Er gibt so einen guten Einblick in die oft komplexe Thema-
tik. Veröffentlicht werden die Beiträge sowohl auf der Homepage 
des VdK-Landesverbands unter www.vdk-bawue.de als auch auf 
dem YouTube-Kanal des Sozialverbands VdK Baden-Württem-
berg. Hierzu muss man den vollständigen Verbandsnamen bei 
YouTube ins Suchfeld eingeben. Tipp: Den YouTube-Kanal kann 
man auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge von 
„VdK gibt dir Recht!“. Die ersten Folgen betreffen die Themen 
Berufskrankheit, Grad der Behinderung (GdB), Erwerbsminde-
rungsrente, GdB-Änderungsantrag oder auch den Kündigungs-
schutz schwerbehinderter Arbeitnehmer.VdK-Tipps auf YouTube
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Parteien

Kreisbüro Marktplatz 29, 71032 Böblingen
www.gruene-bb.de, E-Mail: info@gruene-bb.de

Einladung zum Online-Webinar: Biodiversität und Flächen-
fraß Wie weiter in der Landnutzung?

Donnerstag, 22. Oktober 2020, Beginn: 19.00 Uhr
Artenschutz und Flächenfraß, zwei Themen, die eng mit dem Le-
ben in unserer Gesellschaft verbunden sind!

Welcher Flächennutzung wollen wir in Baden-Württemberg zu-
künftig Vorrang einräumen?

Gemeinsam mit ihren Gästen wollen Thekla Walker, GRÜNE 
Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Böblingen und der Na-
turschutzpolitische Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion Dr. 
Markus Rösler zu diesen Fragestellungen diskutieren und Denk-
anstöße geben.

Zu einer Teilnahme am Webinar wird hiermit herzlich eingeladen.

Anmeldung hier:

https://attendee.gotowebinar.com/register/ 
5181745824209731342

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail 
mit Informationen zur Teilnahme.

Was sonst noch interessiert

Nachbargemeinden

Stadtbücherei Holzgerlingen
Böblinger Straße 28
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 80 85 50
www.stabue-holzgerlingen.de

Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 14.30 – 18.30 Uhr
Di 10.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr

Preisausschreiben   
„Mein Lieblings-Spielzeug“ –  
Aktion verlängert!
In der Stadtbücherei Holzgerlingen können Kinder von 3 bis  
14 Jahren an einem Preisausschreiben passend zur Sonderaus-
stellung des Heimatmuseums „Schaukelpferd und Co. – Schätze 
vom Dachboden“ mitmachen.

Als Hauptpreis verlosen wir je eine Familieneintrittskarte für das 
Sensapolis in Böblingen, das Traumland auf der schwäbischen 
Alb und für das Abenteuerminigolf in Weil im Schönbuch.

Folgende Fragen sollten die Kinder beantworten und mit einem 
Bild versehen:

Mein Lieblings-Spielzeug

für  Kinder von 3 -  14 Jahren

Preisausschreiben

Stadtbücherei  & Heimatmuseum

Holzgerl ingen

Mache ein Bild von Dir und Dei-
nem Lieblings-Spielzeug und be-
schreibe uns, warum es Dir wich-
tig ist und wie Du damit spielst. 
Spielst Du lieber alleine oder mit 
anderen zusammen? Im Zimmer 
oder draußen? Hast Du es Dir 
schon lange gewünscht?

Denke daran – alles kann ein 
Spiel sein – auch ein selbstge-
bautes Zelt oder ein Phantasie-
spiel.

Die Beiträge können in Pa-
pierform in der Stadtbücherei 
Holzgerlingen abgegeben oder 
als E-Mail geschickt werden: 
stadtbuecherei@holzgerlingen.de

• Beiträge können in der Bücherei bis zum 21. Mai 2021 abge-
geben werden.

• Alle Beiträge bitte mit Namen und Telefonnummer verse-
hen und zusätzlich das Teilnahmeformular ausfüllen mit 
der Einwilligung der Eltern (Formular zum Ausdrucken auf 
der Stadtbücherei Homepage).

Freie Plätze in Kursen
Malwerkstatt: Nixe

für Kinder von 5 – 8 Jahren

Zusammen bauen wir Schritt für Schritt ein farbenfrohes Bild 
mit Acrylfarben auf. So entsteht ein geheimnisvolles Wasserwe-
sen-eine Nixe.

Dienstag, 20. Oktober 2020, 15:00–16:30 Uhr im Haus der Fa-
milie

Kleine Entspannungstools für den Erziehungsalltag

Mit dem richtigen „Werkzeug“ geht vieles leichter! In diesem Sin-
ne lernen Sie verschiedene Methode kennen, die direkt im Fami-
lienalltag angewendet werden können – gerade auch dann, wenn 
man sich unter Druck fühlt.

Donnerstag, 22. Oktober 2020, 19:30-21:30 Uhr im Haus der Fa-
milie

Mädchenschminkkurs

für Mädchen ab 12 Jahren

Ein spannender Nachmittag! Eine Kosmetikerin zeigt euch, wie 
ihr euch natürlich und schön schminken könnt.

Freitag, 23. Oktober 2020, 16:00 – 19:00 Uhr im Haus der Familie

Anmeldung: www.hdf-sindelfingen.de, info@hdf-sindelfingen.de

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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DLRG Hildrizhausen

Einladung zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung
Liebe DLRG-Mitglieder,

vor ca. zwei Jahren habt ihr uns den Auftrag erteilt, die Planungen 
für den Neubau eines eigenen Vereinsheimes zu starten. Regel-
mäßig haben wir versucht euch den entsprechenden Planungs-
stand zu vermitteln. Inzwischen haben wir sehr viele Hürden 
überwunden und einen finalen Planungsstand erreicht. Unserer 
Meinung nach haben wir jetzt das beste Ergebnis für die DLRG 
Herrenberg gefunden und möchten euch dieses nun vorstellen 
und zur endgültigen Abstimmung vorlegen.

Aus diesem Grund möchten wir euch zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung der DLRG Ortsgruppe Herrenberg:

am Donnerstag, den 5. November 2020 um 19.00 Uhr
ins Radsportheim nach Öschelbronn
(Brenntenwäldle 1, 71126 Öschelbronn) einladen.

Da wir zum Zeitpunkt der Einladung noch immer den Corona-Be-
stimmungen unterliegen, müssen wir euch auf folgende Maßnah-
men hinweisen:

– Mindestabstand zwischen den Personen beträgt 1,5 m.

–  Ab Betreten des Gebäudes muss, bis zum Einnehmen des Sitz-
platzes, ein Mundschutz getragen werden.

–  Beim Betreten des Gebäudes muss sich jeder Teilnehmer in die 
Anwesenheitsliste eintragen.

Durch dein Kommen und deine Stimme kannst du aktiv die Zu-
kunft der DLRG Ortsgruppe Herrenberg mitgestalten.

Bitte melde dich zur Versammlung über den Internbereich  
(https://dlrg-herrenberg.de/veranstaltungen&v=168274) oder per 
Email (vorsitz@dlrg-herrenberg.de) an.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Regularien

3.  Vorstellung Beschluss Bezirksdelegiertenversammlung  
Beitragserhöhung ab 2021

4. Vorstellung Stand Vereinsheim

5. Vorstellung Finanzierungsplan und Diskussion

6. Beschluss zum Vereinsheim

Michael Gußmann
Vorsitzender

Schwimmausbildung in die neue Saison ge-
startet

Nach einer halbjährigen Co-
rona-Pause und einem stark 
eingeschränkten Testbetrieb 
hat das Training für Jugend- 
und Rettungsschwimmen in 
den Hallenbädern Herrenberg 
und Ehningen nach den Som-
merferien wieder begonnen.

Dennoch ist nichts wie zuvor, insbesondere die geringe Gruppen-
größe von maximal 10 Schwimmern, die Einhaltung des Mindest-
abstands, sowie die Kontakteinschränkung sind eine deutliche 
Umstellung zum gewohnten Übungsbetrieb und eine entspre-
chende Herausforderung für Teilnehmer und Ausbilder.

In enger Abstimmung mit den Bäderverantwortlichen konnte ein 
Hygiene- und Ausbildungskonzept für die beiden Trainingsstand-
orte erstellt werden. Wodurch es der DLRG Herrenberg wieder 
möglich ist, einen Teil der im Wasser stattfindenden Angebote 
durchzuführen.

Aufgrund der reduzierten Gruppengrößen und der Hygienemaß-
nahmen ergab sich dabei ein vollständig neues Trainings- und 
Registrierungssystem. So müssen sich nun alle Teilnehmer zum 
gewünschten Trainingszeitraum vorab online anmelden und er-
halten anschließend vom System fair ermittelte Termine, da nun-
mehr nicht alle Schwimmer an jedem Übungsabend teilnehmen 
können.

Zudem muss vermieden werden, dass sich die jeweiligen Grup-
pen auch außerhalb des Wassers begegnen, weshalb die ver-
schiedenen Übungsgruppen zeitlich versetzt zueinander begin-
nen und enden. Die Aufnahme neuer Schwimmer ins Training ist 
aufgrund der geringen Kapazitäten derzeit leider nicht möglich.

Zusätzlich zum wöchentlichen Mehraufwand der Ausbilder bei 
der Anwesenheitskontrolle und der Aufsicht über die Einhaltung 
der Hygienevorschriften kommen der enorme Entwicklungs- und 
Pflegeaufwand zur Erstellung des Verwaltungssystems, sowie die 
Zeit zur Anfertigung der Trainingspläne hinzu. Tobias Maier als 
Leiter der Ausbildung und des Bereichs Internet hat hierfür wo-
chenlang mit seinen Teams in der Freizeit gearbeitet.

Für diese großartige und aufopfernde Leistung möchten wir uns 
vielmals bei allen Aktiven herzlichst bedanken.
Mit der Erstellung immer neuer Konzepte wird weiterhin versucht, 
auch die anderen Angebote der DLRG Herrenberg wieder starten 
zu können. So konnte mittlerweile auch das AquaPower und das 
Babyschwimmen neu beginnen.)

Deutsche Lebens-Rettungs- 
Gesellschaft e.V. 
Ortsgruppe Holzgerlingen

Herbstwanderung 2020

Am Aussichtspunkt

Nachdem fast alle Veranstaltungen in diesem Jahr aufgrund 
der Corona Pandemie ausfallen mussten, fand am vergange-
nen Sonntag, dem 4 Oktober 2020 unsere diesjährige Herbst-
wanderung mit 33 Teilnehmern statt. Unter freiem Himmel war 
es nicht schwer, die Abstandsregeln einzuhalten. Wir trafen uns 
bei, Sturm und tiefen Temperaturen, am Holzgerlinger Bahnhof 
von wo wir nach Ammerbuch zum Startpunkt unserer Wanderung 
gefahren sind. Ziel der Wanderung war der Premiumwanderweg 
„Schönbuchspitzrunde“.
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Schon zu Beginn der Wanderung ließ der Wind nach und so wur-
de die Wanderung von blauem Himmel und strahlendem Son-
nenschein begleitet. An den Aussichtspunkten wurden wir mit 
einer herrlichen Fernsicht belohnt, was unsere Wanderung zu 
einem vollen Erfolg werden ließ. Zurück auf dem Parkplatz hatten 
wir uns dann ein Vesper verdient, und so ging es zur nahegelege-
nen Grillstelle wo die mitgebrachten Würstchen gegrillt wurden. 
Hier konnten wir uns stärken und nochmals richtig Sonne tanken. 
Nach einer ausgiebigen Rast machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. Die Zeit verging wie im Fluge, ein schöner Wandertag 
ging zu Ende.

Vielen Dank an die Verantwortlichen für die Planung und Durch-
führung der Veranstaltung. Hoffentlich gibt es hiervon auch eine 
Fortsetzung.

Alfred Schneck

DLRG Ortsgruppe Holzgerlingen

Besuchen Sie auch unsere Homepage:

www.holzgerlingen.dlrg.de

Harmonika-Club Hildrizhausen e.V.

HCH-Kuchenverkauf

Der Dorfkaffeetermin im Oktober kann wegen den aktuellen Co-
rona-Bestimmungen leider nicht stattfinden – deshalb veranstal-
tet der Harmonika-Club Hildrizhausen

am Sonntag den 25. Oktober 2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr 
einen

Kuchenverkauf im Alten Forsthaus

Der Verkauf findet im Erdgeschoss des Alten Forsthauses statt. 
Ein Kaffeeausschank findet nicht statt und ein Verzehr vor Ort ist 
nicht möglich. Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen werden 
von uns umgesetzt.

Da wir alle weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr ebenfalls ab-
sagen mussten und damit keine Einnahmen hatten, freuen wir 
uns, wenn Sie zahlreich Ihren Sonntagskuchen bei uns einkaufen 
und den HCH damit unterstützen.

Ihr Harmonika Club Hildrizhausen

Weitere Informationen rund um den Harmonika Club finden Sie 
unter

www.harmonika-club-hildrizhausen.de

HandballSpielGemeinschaft 

HSG Geschäftsstelle 
Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen 
www.hsg-schoenbuch.de 
info@hsg-schoenbuch.de

Ergebnisse Wochenende

1. Männer, Verbandsliga Staffel 1

HSG Schönbuch – SG Weinstadt  23:33

1. Frauen, Bezirksliga

SKV Rutesheim – HSG Schönbuch  22:25

A-Jugend männlich, Bezirksliga 1

HSG Schönbuch – SpVgg Mössingen  29:31

B-Jugend männlich, Württembergliga Staffel 2

HSG Schönbuch – Spvgg Mössingen  12:27

C-Jugend männlich, Bezirksliga 1

HSG Schönbuch – H2Ku Herrenberg  35:9

C-Jugend weiblich, Kreisliga A

HSG Schönbuch 2 – TV Großengstingen  32:25

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse 1

HSG Schönbuch – Spvgg Mössingen  17:8

Spiele am Wochenende

Heimspiele

Samstag, 17. Oktober 2020

Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

2. Männer, Bezirksliga

17.00 Uhr HSG Schönbuch 2 – TSV Altensteig 2

1. Männer, Verbandsliga, Staffel 1

19.30 Uhr HSG Schönbuch – HSG BB/Sifi

Auswärtsspiele

Samstag, 17. Oktober 2020

C-Jugend männlich, Bezirksliga 1

Sporthalle in Reutlingen-Betzingen

13.30 Uhr TSV Betzingen – HSG Schönbuch

A-Jugend männlich, Bezirksliga 1

Sporthalle in Reutlingen-Betzingen

17.30 Uhr TSV Betzingen – HSG Schönbuch

Heimspiel

Sonntag, 18. Oktober 2020

Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

C-Jugend weiblich, Kreisliga A

15.00 Uhr HSG Schönbuch 2 – TSV Altensteig
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Auswärtsspiele

Sonntag, 18. Oktober 2020

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse Staffel 1

Kurt-App-Halle in Pfullingen

11.00 Uhr VfL Pfullingen 2 – HSG Schönbuch

B-Jugend männlich, Württemberg – Liga Staffel 2

Markweghalle in Herrenberg

11.45 Uhr H2Ku Herrenberg – HSG Schönbuch

B-Jugend weiblich, Bezirksliga 2

Sporthalle in Herrenberg-Haslach

15.00 Uhr H2KuHerrenberg 2 – HSG Schönbuch

Mehr Infos unter

www.ballkids.de

Saisonübersicht, digitaler Skibazar und Aktu-
elles

Hallo liebe Ski- und Snowboardfreunde im Schönbuch!

Was für besondere, herausfordernde Zeiten. Der letzte Win-
ter war plötzlich vorbei, der Sommer war auch alles andere als 
normal – und die kommende Ski- und Snowwboardsaison wird 
erneut speziell und bleibt unvorhersehbar. Wir haben lange über-
legt, wie wir unser neues Programm angehen sollen. Klar ist: Wir 
wollen mit euch gemeinsam in den Schnee. Wie immer mit viel 
Spaß, aber ohne Risiko und regelkonform. Entsprechend werden 
wir unsere Ausfahrten und Events kontinuierlich prüfen und ge-
gebenfalls der aktuellen Situation anpassen, wenn wir uns davon 
mehr Sicherheit für alle Beteiligten versprechen. Schaut bitte re-
gelmäßig im Internet oder in den Amtsblättern nach, um up to 
date zu sein.

Mehr zum Corona-Handling der SUSSS findet ihr in unserem Co-
rona-Manifest auf der Homepage unter www.susss.de.

Skibazar goes digital dank WhatsApp!

Verantwortungsvoll agieren – das haben wir uns klar und eindeu-
tig auf die Fahnen geschrieben. Deshalb gibt es in diesem Jahr 
leider keinen Ski- und Snowboardbazar im Turnerheim in Weil. 
ABER: Kreativität und Technik machen es möglich – ab sofort 
bieten wir euch einen Ski- und Snowboardbazar als Whats-
App-Gruppe! Prinzip: Tausch- und Kaufbörse. Einfach Nachricht 
mit Angebot oder Gesuch einstellen und alles Weitere dann im di-
rekten persönlichen Austausch klären. Tipp: Jetzt gleich mit dem 
Einladungslink einen der limitierten Plätze in der Gruppe sichern 
und kein Angebot verpassen: http://bit.ly/skibazar.

Viel Erfolg!

Kurzüberblick Winterprogramm 2020/2021:

Bewährt. Kult. Highlights. Neu!

11. Dezember bis 13. Dezember 2020

Interne Fortbildungsausfahrt nach St. Leonhard/ Pitztal (A),

Anmeldung und Teilnahme auf Anfrage

27. Dezember 2020

Silvretta Calling: Tagesausfahrt ins Montafon/Vorarlberg (A)

16. Januar + 17. Januar 2021

Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse, Eltern-Bambini-Skikur-
se und Ski-/ Snowboardkurse für Erwachsene im Allgäu (Jung-
holz)

23. Januar + 24. Januar 2021

Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse, Eltern-Bambini-Skikur-
se und Ski-/ Snowboardkurse für Erwachsene im Allgäu (Jung-
holz)

23. Januar + 24. Januar 2021

16. Schönbuch Winter Cup (SWC) im Allgäu (Jungholz)

6. Februar 2021

„Gipfelstürmer 2021 – Mellau/Damüls (A)“

Tagesausfahrt in den Bregenzer Wald, in eines der weltweit füh-
renden Skigebiete
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13. Februar bis 17. Februar 2021
Familien-Faschingsausfahrt nach Saalbach-Hinterglemm/Salz-
burger Land (A)

17. Februar bis 20. Februar 2021
Jugend-Faschingscamp in Saalbach-Hinterglemm/Salzburger 
Land (A)

6. März 2021
Frauenpower + X goes Fellhorn/Kanzelwand

und ***NEU***  
zusätzlich als Alternative: Schneeschuhwanderung!
–  inkl. Live-Musik: Corona-konformer Abschluss mit der Fred 

X Band

13. März + 14. März 2021
***NEU***:  Tourenwochenende   

im Schwarzwassertal/Kleinwalsertal (A)

20. März +21. März 2021
***NEU***:  Iglucamp 2021 –   

Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen (D)

25. März bis 28. März 2021
***NEU***:  Ciao Südtirol –   

Ausfahrt auf die Seiser Alm/Sellaronda (I
Zum ersten Mal geht´s mit der SUSSS in die traumhaften, spek-
takulären Dolomiten (UNECO Weltnaturerbe) zum sensationellen 
Superskispaß!

Details zu allen Terminen findet ihr auf unseren neu gestalteten 
Internetseiten: www.susss.de! Die SUSSS präsentiert außerdem 
News rund um den Verein, Übungsleiter-Übersicht, Online-An-
meldung und mehr.

Eure Ski- und Snowboardschule Schönbuch e.V.

SUSSS

Ab auf die Piste – sicher und Corona-konform mit der SUSSS!

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen  
Altdorfer Str. 5, 71088 Holzgerlingen

Neues Angebot: Ferienbetreuung in den 
Herbstferien
Bist Du dabei? Zum ersten Mal möchten wir dieses Jahr auch 
in den Herbstferien unsere Ferienbetreuung anbieten. Im Herbst 
möchten wir uns ganz dem Thema „Licht“ widmen. Euch erwar-
tet ein buntes Programm mit kreativen Workshops und viel Zeit 
zum Spielen und Erleben. Ein junges Mitarbeiterteam bereitet das 
Programm vor – wir laden Dich ein, gemeinsam viel Spaß und 
Gemeinschaft zu erleben.

Wir – das Mitarbeiterteam – freuen uns auf euch!

Wer:  Kinder von 6 -12 Jahren

Termin:  26.–30.10.2020

Uhrzeit:  8.00–16.00 Uhr

Kosten:   pro Woche 130 Euro, 105 Euro für das 2. und jedes 
weitere Kind (inkl. Vollverpflegung)

Leitung:  Susanne Binder und Sarah Huber

Anregungen zum anschaulichen Erzählen von biblischen 
Geschichten für Krippen– und Kitakinder
In vielen Kindertageseinrichtungen werden biblische Geschich-
ten ganz selbstverständlich erzählt und haben einen festen Platz 
im Wochenablauf. Wie kann es gelingen, Geschichten so leben-
dig und anschaulich zu erzählen, dass jüngere und ältere Kinder 
angesprochen werden und sich aktiv beteiligen können?

An diesem Fortbildungsabend werden wir Geschichten nicht nur 
erzählen, sondern sie auch mit allen Sinnen erleben und gestal-
ten.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung werden ganz unter-
schiedliche, zum Teil sehr kreative Methoden zum anschaulichen 
Erzählen vorgestellt. Erzählt wird mit Figuren, Instrumenten, Lie-
dern, Geräuschen und vielem mehr. Lassen Sie sich überraschen!

Referentin: Martina Liebendörfer

Termin: Montag, 9. November 2020, 17.30 bis 21.00 Uhr

Kosten: 35,00 Euro

ADHS „Anders Dafür Hammer Stark“
Ein Kurs für Eltern, Lehrer, Erzieher, Jugendleiter von Kindern mit 
AD(H)S...

Menschen mit AD(H)S haben Stärken, die kein anderer hat, dar-
auf schauen wir nur so selten!

An diesen Abenden wollen wir über AD(H)S und seine verschie-
denen Seiten ins Gespräch kommen und uns austauschen.

Themen werden sein:

• Informationen über AD(H)S
• Besondere Stärken unserer Kinder finden
• Behandlungs- und Trainingsansätze
• Strukturen schaffen und gelungen kommunizieren
• Innere Wachheit fördern

Ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Umgang mit den 
Kindern zu finden!

Referentin:  Martina Kappler-Brugger, ADHS-Beraterin

Termine:   Dienstag, 20.10., 03.11., 10.11.2020, jeweils 19.00-
21.30 Uhr

Kosten:  70 Euro, bei Paaren kostet die 2. Person 30 Euro

Wellcome auf der Schönbuchlichtung
Praktische Hilfe nach der Geburt

Das Baby ist da, die Freude ist riesig – und 
der Alltag steht Kopf. Gut, wenn Familie 
und Freunde helfen, die erste Zeit mit dem 
Baby zu bewältigen. Wenn Sie auf diese 
Weise keine Unterstützung bekommen 
können, hilft wellcome! Wir sorgen für 
spürbare Entlastung in einer familiären 
Übergangssituation. Wir beugen Krisen 

vor und unterstützen die emotionale Bindung der Eltern zum 
Neugeborenen. Ehrenamtliche kommen für wenige Stunden in 
der Woche zu Ihnen nach Hause und unterstützen Sie im prakti-
schen Familienalltag. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Internetseite www.familienzentrum-mutpol.de

Möchten auch Sie diese Hilfe in Anspruch nehmen, dann melden 
Sie sich gerne im Büro des Familienzentrums oder über schoen-
buchlichtung@wellcome-online.de
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Für diese Arbeit suchen wir momentan ehrenamtliche Hel-
fer*innen!

wellcome heißt Ehrenamtliche ganz herzlich willkommen! Sie er-
leben, dass Sie unmittelbar helfen können und spüren die Dank-
barkeit der Betroffenen, darin liegt ein sehr großer Gewinn. Als 
Ehrenamtliche binden sie sich für eine begrenzte Zeit in einem 
Umfang von 2-4h pro Woche über einen Zeitraum von circa ei-
nem halben Jahr. Dann gehen Sie in eine andere Familie oder 
„pausieren“ erst einmal. Sie bestimmen selbst, wie viel Zeit sie 
einsetzen wollen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich gerne im Büro 
des Familienzentrums bei der wellcome-Koordinatorin Sarah Hu-
ber unter der 07031-2961912. Weitere Informationen finden Sie 
auch auf unserer Homepage familienzentrum-mutpol.de        

Mitarbeiter*in gesucht!

Sind sie (pensionierte) Lehrerin, Sprachförderkaft oder haben 
sonstige Erfahrung und Freude am Unterrichten?

Haben Sie Freude am Kontakt mit Menschen?

Wir suchen für einen wöchentlichen Deutschkurs für Mütter eine 
engagierte Ehrenamtliche (m/w/d), die Erfahrung im Bereich 
Sprachvermittlung hat.

Der Kurs findet Dienstag morgens von 8.30 Uhr – 9.30 Uhr im 
Kindergarten Stäuchle statt. Als Honorar können wir 25 Euro/Std. 
anbieten.

Wir freuen uns über Ihr Interesse oder Ihre Fragen!

familienzentrum@mutpol.de, Telefon (0 70 31) 29 619 12

 Familienlädle Holzgerlingen
 Tübinger Str. 43
 Unsere Öffnungszeiten sind:
 Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
 Jeden 1. und 3. Samstag im  
 Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12, familienzentrum@mutpol.de

Erzähl‘ doch mal!
Anregungen zum anschaulichen Erzählen von biblischen 
Geschichten für Krippen– und Kitakinder

In vielen Kindertageseinrichtungen werden biblische Geschich-
ten ganz selbstverständlich erzählt und haben einen festen Platz 
im Wochenablauf. Wie kann es gelingen, Geschichten so leben-
dig und anschaulich zu erzählen, dass jüngere und ältere Kinder 
angesprochen werden und sich aktiv beteiligen können?

An diesem Fortbildungsabend werden wir Geschichten nicht nur 
erzählen, sondern sie auch mit allen Sinnen erleben und gestal-
ten.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung werden ganz unter-
schiedliche, zum Teil sehr kreative Methoden zum anschaulichen 
Erzählen vorgestellt. Erzählt wird mit Figuren, Instrumenten, Lie-
dern, Geräuschen und vielem mehr. Lassen Sie sich überraschen!

Referentin: Martina Liebendörfer

Termin: Montag, 09.11.2020, 17:30-21:00 Uhr

Kosten: 35,00 Euro

Wellcome auf der Schönbuchlichtung

Schön, dass Sie uns besuchen!

Für den Besuch des Familienlädles gelten folgende Regeln:

• Es dürfen sich maximal 10 Personen im Lädle aufhalten (inkl. 
Personal)

• Der Besuch mit Kindern ist wieder gestattet

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist Pflicht

• Bitte halten Sie zu den anderen Besucher*innen und dem Per-
sonal den gesetzlichen Mindestabstand von 1,50 Metern ein

• Bitte benutzen Sie die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge

• Kleidung sollte unmittelbar nach dem Kauf gereinigt werden

• Alle Oberflächen sowie Türklinken, Handläufe usw. werden täg-
lich von uns gereinigt

Verschenken Sie Freude an Second-Hand!

Auch für das Familienlädle können Sie ganz bequem Gutscheine 
erwerben, immer eine gute Geschenkidee!

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Gutschei-
ne von der Stadt Holzgerlingen im Rahmen des Familienbegrü-
ßungsdienstes bei uns im Familienlädle einlösbar sind.

Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübinger 
Straße 43.

Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber,

Telefon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

Das Familienlädle bleibt in den Herbstferien (26. bis 30. Ok-
tober 2020) geschlossen. Ab Montag, 2. November sind wir 
wieder für Sie da!

Tischtennis  
Schönbuch

Ergebnisse vom Wochenende

VfL Herrenberg – Jugend U13  4:6

Überragender Spieler in der Halle sichert Auswärtserfolg

Unsere U13 durfte am Samstag in der Aufstellung Christoph 
Klusch, Robert Globig sowie Yves Maurer beim SV Herrenberg 
an die Platten. Es entwickelte sich von Beginn an ein spannendes 
Spiel zwischen den Nachwuchsspielern. Zunächst sicherten sich 
unsere Jungs durch den Doppelerfolg von Christoph und Robert 
die 1:0-Führung. Im Laufe des Mittags wurden die Nerven der 
Jungs strapaziert, es ging mehrfach in den Entscheidungssatz. 
Robert hatte dabei an diesem Mittag Glück, Yves ganz knapp das 
Nachsehen. Der „überragende Akteur in der Halle“, Christoph, 
zeigte mal wieder, das er in dieser Liga kaum zu bezwingen ist. 
Er gewann seine drei Einzel sicher und sorgte dafür, dass unsere 
U13-Mannschaft weiterhin klar Tabellenführer ist.

Herren I

TT Schönbuch spielte am Wochenende gegen zwei Aufsteiger 
Gärtringen III und Deufringen II. Im Vergleich mit der schmerzhaf-
te Heimniederlage von letzte Woche gegen Mötzingen war eine 
klare Leistungssteigerung zu merken und der erste Punkt wurde 
erkämpft.

Gärtringen III – Schönbuch I  9:7

TT Schönbuch spielte mit Mathy, Jochen, Christoph, Jens, Cal-
vin und Sven. Der ganzen Abend müssten wir einen Rückstand 
hinterher laufen. Nichtdestotrotz gaben wir den Mut nicht auf und 
kämpften uns immer wieder heran. Christoph zeigte als Kapitän 
das gute Vorbild und entschied beide Partien für sich. Die erste 
Partie nach einer sehr starken Remonte gegen Gegner Schaible. 
Calvin, Sven, Jens und Mathy konnten ebenfalls einmal punk-
ten. Leider konnten Jens und Mathy sich im Schlussdoppel nicht 
durchsetzen und einen Punkt mit nach Hause nehmen.
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Schönbuch I – Deufringen II  8:8

Schönbuch spielte dieses Mal mit Ralph. Die anderen fünf 
Stammspieler waren die gleiche wie gestern: Mathy, Christoph, 
Sven, Jens und Calvin. Dieses Mal erwischten wir den besseren 
Start und lagen nach den Doppel vorne: 2:1. Danach sorgten die 
Deufringer in der Mitte (mit speziellen Material) für den Umkehr: 
3:4. Christoph zog die gute Form von Freitag durch und gewann 
wieder beide Partien. Auch Sven spielte überragend und brachte 
TT Schönbuch wieder in Führung: 7:6. Calvin hatte sein erstes 
Einzel chancenlos verloren, aber zeigte in der zweiten Partie ein 
anderes Gesicht, gewann mit viel Maturität und sicherte uns den 
ersten Punkt der Saison. Leider konnten sowohl Ralph in einer 
sehr engen Partie, als auch Jens und Mathy im Schlussdoppel, 
den Sieg nicht nach Hause bringen.

Nach zwei Niederlagen ist dieser erste Punkt trotzdem eine sehr 
positive Note. In den nächsten zwei Heimspielen gegen Sindel-
fingen und Höfingen wird der gleiche Kampfgeist und die Kon-
zentration gebraucht, um nicht in der Abstiegszone hängen zu 
bleiben.

TTC Birkenfeld – Damen  3:8

Das erste Auswärtsspiel unserer Damen startete in einer seltenen 
Konstellation, es spielten Sabine, Petra, Margaux und Hanna, 
die sich daher auf der Hinfahrt zunächst überlegen mussten, wie 
wohl die beste Doppelzusammensetzung wäre. Es spielten dann 
Petra mit Hanna das Doppel 1, die allerdings gegen das Doppel 
der gegnerischen Mannschaft keine Chance hatten und die vie-
le Topspins nicht abwehren konnten, sowie Sabine mit Margaux 
das Doppel 2, die trotz seltenem Zusammenspiel einen überzeu-
genden Auftritt zeigten und den Punkt auf unserer Seite verbu-
chen konnten. So stand es nach dem Doppel 1:1 und es kündigte 
sich eine Partie auf Augenhöhe an, zumal auch die beiden ersten 
Einzelspiele von Sabine und von Petra punktseitig Unentschie-
den ausgingen und es dann 2:2 stand.

Auf das hintere Paarkreuz war diesmal Verlass – Margaux und 
Hanna holten jeweils einen weiteren Punkt und konnten dadurch 
einen kleinen Puffer zu einem 2:4-Stand aufbauen.

Gegen die Nummer 1 der Birkenfelder war auch diesmal leider 
nichts zu holen und so musste auch Sabine ihr gratulieren. Petra 
jedoch überzeugte in einem 3-Satz-Sieg gegen die Nummer 2 
der Birkenfelderinnen und Margaux und Hanna machten es ihr 
nach: auch sie gewannen ihre beiden Einzelspiele mit jeweils 3:0 
und sorgten für einen komfortablen 3:7-Vorsprung, den unsere 
Damen zu Beginn so nicht erwartet hatten. Sabine machte in ih-
rem abschließenden Spiel dann alles klar und holte den letzten 
Punkt, der für den 3:8-Endstand und damit zum ersten Sieg in 
dieser Saison nötig war.

Klasse Mannschaftsleistung unserer Damen – weiter so!

SV Rohrau II – Herren II  9:3

Vorschau:

Samstag, 17. Oktober 2020

14.00  Jugend U13 – VfL Herrenberg II   
in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch

14.00 Jugend III – Tischtennis Mötzingen II   
 in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch

15.30 VfL Oberjettingen II – Jugend II (auswärts)

18.00  Herren II – VfL Herrenberg IV   
in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch

18.00   Herren III – VfL Herrenberg V   
in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch

18.00  Herren I – VfL Sindelfingen III   
in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch

Sonntag, 18. Oktober 2020

  9.30 TTF Schönaich II – Herren II (auswärts)

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Wandern

Löwensteiner Berge

Wandern in den Löwensteiner Bergen
Wandern in den Löwensteiner Bergen

Wälder, Wiesen, Weinberge, Burgen, Seen und Aussichtspunkte

Die Wanderung lässt keinen Wunsch offen, Wälder, Wiesen, 
Weinberge, Seen, Berge,Täler, Aussichtspunkte, Burgen und Ru-
inen liegen am Weg.

Wir wandern von Helfenberg bis zum Aussichtspunkt Wartberg 
und anschließend zur Burg Hohenbeilstein.

Abfahrt: Sonntag 25. Oktober 2020, 9.00 Uhr Parkplatz BHF 
Holzgerlingen
wir fahren in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz nach 
Helfenberg, Wildeckstraße, ca. 70km, die Fahrkosten werden 
umgelegt.

Dort starten wir um 10.00 Uhr
Charakter: Geführte Tageswanderung ca. 5 Std. / 13km / 280hm 
im Auf u. Abstieg

Die Wanderung ist nicht Barrierefrei.

Ausrüstung: feste Wanderschuhe, evtl. Trekkingstöcke, wetter-
feste Bekleidung,

Rucksackvesper u. Getränke, Sonnenschutz

Kosten pro Person:
Nichtmitglieder zusätzlich Unkostenbeitrag 5 Euro

Max. Teilnehmerzahl: 20

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Reinhard Schopf

Telefon: 07031 607510

E-Mail: Reiner.Schopf@t-online.de

Homepage: www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Berg frei!

Kultur

FrauenZeit
Lust auf Gespräche? Schon lange nicht mehr Rommé gespielt 
oder gestrickt?

Dann komm dienstags zur „FrauenZeit“ von 18.30 bis 21.00 Uhr 
ins Naturfreundehaus.

Wir freuen uns auf Dich!

Wenn Du Fragen hast, kannst Du Dich gerne bei Simone Thomas 
melden, Tel.: (0 70 31) 65 65 00.
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Trauerfeier für die Kleinsten der Kleinen

Sammelurnenbestattung für fehlgeborene Kinder auf dem 
Waldfriedhof in Böblingen

Am Freitag, den 30. Oktober 2020 findet um 15.00 Uhr eine öku-
menische Trauerfeier für die Kleinsten der Kleinen im Landkreis 
Böblingen statt. Fehlgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht 
unter 500 Gramm werden im Rahmen einer Sammelurnenbestat-
tung beigesetzt. Betroffene Eltern, Angehörige und Freunde sind 
herzlich eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen. Treffpunkt 
ist die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof Böblingen (Mau-
rener Weg 130).

Die Einladung gilt auch allen, die vielleicht schon vor längerer Zeit 
ein Kind durch Fehl- oder Totgeburt verloren, aber bisher keinen 
Ort für ihre Trauer gefunden haben. Dies gilt besonders in dieser 
Zeit, da die Trauerfeier für die Kleinsten der Kleinen im April Co-
rona-bedingt abgesagt werden musste. Die Trauerfeier am 30. 
Oktober wird nun unter strengen Hygieneregeln stattfinden, wie 
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, Nies- und Hustenetikette und Dis-
tanzregelung.

Die Grabstätte, auf der zweimal im Jahr eine Trauerfeier stattfin-
det, wurde von der Stadt Böblingen unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und im Mai 2006 eingeweiht. Die Initiative hierfür ging von 
einem Arbeitskreis aus Hebammen, Klinikärztinnen, Seelsorge-
rinnen und betroffenen Eltern unter Federführung der Schwange-
renberatungsstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Böblin-
gen aus. Der Gedenkstein selbst wurde vom Förderverein des 
Krankenhauses gestiftet. Spenden für die Grabstelle sowie die 
Ausrichtung der Trauerfeiern nimmt der Förderverein des Klini-
kums Sindelfingen-Böblingen gerne entgegen: Konto 2212786 
bei der Kreissparkasse Böblingen, BLZ 603 501 30. Für Rückfra-
gen steht das Sekretariat der Krankenhausdirektion Böblingen, 
Frau Stein, Telefon 07031/668-21032 gerne zur Verfügung.

Die Berechnung des Zuschlags
(DRV BW) Bei der Grundrente handelt es sich um einen Zuschlag, 
der über Rentenpunkte berechnet und gemeinsam mit der Rente 
ausgezahlt wird. Damit der Zuschlag ermittelt werden kann, muss 
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) die Versicherungskon-
ten aller Rentner und Rentenantragsteller durchsehen. Dabei ge-
hen in die Berechnung alle Monate im Versicherungsleben ein, 
die durch Pflichtbeiträge, Kindererziehung, Pflegezeiten oder 
Krankheit beziehungsweise Reha mindestens 30 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes aller Versicherten im jeweiligen Jahr 
erreichen.

Aus diesen sogenannten Grundrenten-Bewertungszeiten wird 
dann ein monatlicher Durchschnitt gebildet. Wenn dieser Durch-
schnitt zwischen 30 und 80 Prozent liegt, dann wird der ermittelte 
Wert verdoppelt. Anschließend erfolgt eine Begrenzung auf 80 
Prozent, sofern mindestens 35 Jahre an Grundrentenzeiten vor-
handen sind. Wenn die individuellen Grundrentenzeiten zwischen 
33 und 35 Jahren liegen, dann wird die Begrenzung zwischen 
40 und 80 Prozent gestaffelt. Der Aufschlag wird anschließend 
zur Stärkung des Versicherungsprinzips noch pauschal um 12,5 
Prozent gemindert.

Den so ermittelten Zwischenwert multipliziert man nun mit der 
Anzahl an Grundrenten- Bewertungszeiten (maximal 420 Mo-
nate), so dass sich die zusätzlichen Rentenpunkte ergeben. Der 
Wert eines solchen Punktes beträgt aktuell 34,19 Euro.

Beratungen zu einem individuellen Grundrentenanspruch können 
derzeit noch nicht in den Regionalzentren und Außenstellen der 
DRV Baden-Württemberg stattfinden. Die DRV informiert recht-
zeitig, ab wann dies möglich sein wird. Um dem großen Infor-
mationsbedarf seitens der Rentnerinnen und Rentner gerecht zu 

werden, hat die DRV im Internet eine spezielle Themenseite mit 
allen Meldungen, häufigen Fragen und konkreten Beispielen rund 
um die Grundrente unter   
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/grundrente  
veröffentlicht.

mit biblischer Orientierung

Viele Jahre mußt‘ ich trinken,

eines Tages war‘s vorbei.

Tiefer wollte ich nicht sinken!

Bat um Hilfe, jetzt bin ich frei. F. Peterthalne

Wenn du dich da siehst, dann hab den Mut,

Hilfe bringt‘s nur, wenn man‘s auch tut.

Angehörige und Betroffene, beide sind hier,

was dort gesprochen wird, bleibt auch bei dir.

Treffen Böblingen dienstags in den Räumen der Kreuzkirche am 
Süd-bhf, in der Tübinger Str. 77
Zeitpunkt: 18.30 – 20.00 Uhr

Kontakte:

S. Schäufele Tel.: (0 70 31) 60 22 69
Gerd-Erlo Hanke Tel.: (0 70 31) 27 99 02
Email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Für Schönaich: bitte vorher nachfragen!

Kontakte:

D. Vent mobil Tel.: (01 71) 5 20 04 18
Festnetz Tel.: (0 70 31) 4 67 49 45
Email: davent1941@gmail.com
kontakt@bk-schoenaich.de
web: www. bk-schoenaich.de

Angebot für Erwachsene in Trauer
“Trauernde Unterwegs“

Trauernd sind wir unterwegs, der Weg ist weder eben noch leicht. 
Doch die Bewegung an der frischen Luft kann Kraft spenden, 
Schweigen zu tiefem Verstehen werden und Reden zu gegensei-
tiger Anteilnahme.
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Der Ökumenische Hospizdienst bietet alle zwei Monate eine 
Wanderung von ca. 2 Stunden an mit der Gelegenheit, sich beim 
Gehen auszutauschen und/oder gemeinsam zu schweigen. Die 
Wegstrecke beträgt etwa 5 km, auch auf unebenen Wegen. Da-
nach gibt es die Möglichkeit zur Einkehr. Geleitet werden die Tref-
fen von einem Team ausgebildeter Trauerbegleiterinnen.

Die nächste Wanderung findet am Donnerstag, 22. Oktober 2020 
statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Parkplatz „Haus Sommer-
hof“, Eschenriedstr. 40, Sindelfingen. Mitzubringen sind feste 
Schuhe, Wanderkleidung und etwas zum Trinken. Weiterer Ter-
min: 3. Dezember 2020.

Eingeladen sind alle Trauernden unabhängig von Alter und Kon-
fession. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Rückfragen an den 
Ökumenischen Hospizdienst, Tel.: (0 70 31) 41 95 19. Weitere 
Infos: www.hospizdienst-bb.de.

Tango tanzen mit wilden Kerlen

Der Lebenshilfe-Kalender SEH-WEISEN 2021 präsentiert 
Werke von Künstlern mit geistiger Beeinträchtigung – ihre 
Wünsche, Gedanken und Träume

Marburg. „Der rote Bus“ steht schon bereit und ab geht‘s in den 
„Urlaub“. Dort können wir „Harmonie im Mondschein“ erleben 
oder „Tango“ tanzen mit „Wilden Kerlen“. Eine aufregende und 
phantasievolle Reise durch das kommende Jahr 2021verspre-
chen die Bildtitel des neuen SEH-WEISEN-Kalenders der Le-
benshilfe. Besonders sind nicht nur die Motive, sondern auch die 
Geschichten und Gedanken der Künstlerinnen und Künstler mit 
geistiger Beeinträchtigung – zu finden immer auf der Kalender-
blatt-Rückseite. So erklärt uns Stephan Kayser von den Heidel-
berger Werkstätten: „Die wilden Kerle auf meinem Bild sind nicht 
nur wild, sondern lustig und sicher auch ein wenig verrückt. In 
jedem von uns steckt doch so ein wilder Kerl, nur leider verste-
cken wir den im Alltag viel zu oft.“

Die SEH-WEISEN erscheinen inzwischen im 39. Jahrgang. Ne-
ben dem Titel enthält der 30 mal 39 cm große Kalender zwölf far-
bige Monatsblätter mit Kalendarium und ein Blatt mit sieben Ka-
lendermotiven, die als Postkarten heraustrennbar sind. Zum Preis 
von 13,90 Euro (zuzüglich Versandkosten) sind die SEH-WEISEN 
2021 zu bestellen bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Raif-
feisenstraße 18, 35043 Marburg, Telefon: (0 64 21) 491-123,  
Fax: -623 oder E-Mail: vertrieb@lebenshilfe.de.

Der Erlös kommt der Lebenshilfe-Arbeit für Menschen mit geisti-
ger Behinderung zugute. Alle Kalenderbilder können im Internet 
unter www.lebenshilfe.de angeschaut werden.

Heckengäulinsen – Essen für Eine Welt
Gemeinsame Aktion unterstützt weltweite Projekte

Ab sofort und bis Februar 2021 gibt es in vielen Gastronomie-
betrieben im Landkreis Böblingen Linsengerichte „mit Mehr-
wert“. Am 13. Oktober ist die Aktion „Heckengäulinsen – Essen 
für Eine Welt“ von Landrat Roland Bernhard als Schirmherr of-
fiziell gestartet. Ideengeber und Initiatoren sind der Renninger 
Pfarrer Franz Pitzal und der Renninger Landwirt und Anbauer 
der Heckengäulinse, Andreas Kindler. Der Landkreis Böblingen, 
die Regionalmarke „HEIMAT – Nichts schmeckt näher“ und das 
Bündnis der Heckengäu.Köche unterstützen das Projekt, weitere 
Gastronomen und Kantinen beteiligen sich.

„Die Idee ist einfach“, erklärt Landrat Roland Bernhard. „In den 
Betrieben, die mitmachen, gibt es ein oder mehrere Linsengerich-
te, von denen jeweils ein gewisser Betrag in das Projekt fließt.“ 

Die Erlöse gehen an Pfarrer Pitzal und seine Partner in Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Die Linsen stammen vom Kindlerschen 
Betrieb in Renningen, der sie zu einem Sonderpreis an die Betrie-
be abgibt. „Mit verschiedenen Aktionen und Sammlungen konnte 
in 18 Länder schon Hilfe geschickt werden“, erklärt Pfarrer Pitzal. 
„Die Aktion mit den Heckengäulinsen wird dazu beitragen, ganz 
im Sinne von regional handeln, global denken.“

Nicht ohne Grund wurde ausgerechnet die Linse für die Aktion 
ausgewählt. Linsen werden fast überall auf der Welt angebaut. 
Sie liefern reichlich Proteine, Eisen, Vitamine und Mineralstoffe 
und ob im indischen Dahl, im italienischen Eintopf oder urschwä-
bisch mit Spätzle – Linsen sind ein Weltgericht. „Bei uns im He-
ckengäu hat die Linse vor 11 Jahren eine Wiedergeburt gefeiert 
und bereichert seither unsere Felderwirtschaft“, erklärt Andreas 
Kindler. „Der Anbau ohne Düngemittel und Pestizide leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum 
Insektenschutz.“ In der Produktpalette der Regionalmarke „HEI-
MAT – Nichts schmeckt näher“ ist die Heckengäulinse, egal ob 
in der Sorte „Le Puy“ oder als Belugalinse, ohnehin ein Verkaufs-
schlager und eines der Zugpferde.

„Das Projekt ist getragen vom Unterstützungsgedanken für alle, 
die durch die Corona-Pandemie getroffen wurden“, wirbt Bern-
hard für die Idee. „Neben dem guten Zweck, der unmittelbar fi-
nanziell gefördert wird, werden die regionalen Gastronomen ge-
stärkt und ein regionales Lebensmittel ins Bewusstsein gerückt.“ 
Bisher sind 16 Betriebe mit dabei – es können sich jederzeit noch 
weitere beteiligen. „Je mehr mitmachen, desto größer die Wir-
kung“, so Bernhard.

Folgende Gastronomiebetriebe beteiligen sich bisher an der Ak-
tion: Die 7 Betriebe der Heckengäu.Köche – Gasthof Waldhorn in 
Aidlingen, Restaurant Paladion in Böblingen, Koppes Tafelhaus 
in Bietigheim-Bissingen, Restaurant zum Alten Calwer in Calw, 
Gasthaus zum Engel in Dätzingen, Restaurant Kerzenstüble in 
Gärtringen und Restaurant Grüner Baum in Warmbronn. Außer-
dem das Cafe Schilling in Böblingen, Roberto‘s in Böblingen, 
Schönbuch Bräu mit den Brauhäusern in Böblingen, Calw und 
Stuttgart, das KVJS-Tagungszentrum Gültstein mit seinem Cate-
ringbetrieb Insiva GmbH, SV Group sowie die Krankenhaus-Ser-
vice GmbH Schwarzwald, die u.a. die sechs Kliniken des Klinik-
verbund Südwest versorgt.

Wer sich beteiligen möchte, kann sich jederzeit bei der Regio-
nalentwicklung im Landratsamt Böblingen melden, per Mail an 
Astrid Saalbach, a.saalbach@lrabb.de.

SpvGG Holzgerlingen

Abteilung Volleyball

Jugendtrainingszeiten

Schnuppertraining

Freitags:

16.00 bis 18.00 Uhr, (Jg. 2007/2008w und NEU Jg. 2009-2011w) 
Berkenhalle

Ansprechpartner / Trainer

Rainer Krisch (Jg. 2006/2007w), Tel. (0 70 31) 60 51 52

Annika Krisch (Neu Jg. 2008/2009w), Tel. (0 70 31) 60 25 47

Lea Scheu (Jg. 2009-2011w), Tel. (0 70 31) 65 84 21

Merve Karadeniz (Jg. 2009-2011), Tel. (0 70 31) 60 60 11

Marion Scheu (Jg. 2002-2005 + Damen II), Tel. (0 70 31) 65 84 21

Rainer Krisch (Damen I + Fördertraining)
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Spielankündigung

3. Spieltag

Damen 1 – Landesliga Nord

Samstag, 17. Oktober 2020

TSV G.A. Stuttgart – SpVgg Holzgerlingen 1

Spielbeginn: 15.30 Uhr

Funny-Leicht-Halle – Stuttgart-Vaihingen

Damen 2 – A-Klasse

Samstag, 17. Oktober 2020

SG TV Winterlingen/TSV Frommern – SpVgg Holzgerlingen 2

Spielbeginn: 17.00 Uhr

Halle bei der Realschule – Winterlingen

Damen 3 – B-Klasse

Sonntag, 18. Oktober 2020

GSV Maichingen – SpVgg Holzgerlingen 3

Spielbeginn: 14.00 Uhr

Sporthalle Unterrieden – Sindelfingen

Spielergebnisse
Spielergebnisse: 2. Spieltag, 10. Oktober 2020
Damen 1 – Landesliga Nord
SpVgg Holzgerlingen 1 – VfL Sindelfingen  3:0
1. Satz: 25:16, 2. Satz: 25:21, 3. Satz: 25:21
SpVgg Holzgerrlingen 1 – TSV Schmieden  3:0
1. Satz: 25:23, 2. Satz: 25:10, 3. Satz:  28:26

1. Spieltag. 11. Oktober 2020
U16 (C-Jugend)
SpVgg Holzgerlingen – FV Tübinger Modell  2 2:0
1. Satz: 25:16, 2. Satz: 25:5
Blaubären TSV Flacht – SpVgg Holzgerlingen  0:2
1. Satz: 4:25, 2. Satz: 14:25
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bauen Sie mit uns an einer Zukunft, in der Alzheimer geheilt 
werden kann. – Möchten Sie weitere Informationen? Schreiben 
oder rufen Sie uns an: Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

für Stück ...

Stück

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z5

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

✃

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes 
Informationsmaterial:
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Besenwirtschaft
ab Samstag 17.10.2020 geöffnet

Am Sonntag 25.10.2020
Reh.- und Wildschweinbraten

Besenwirtschaft
»Alte Schreinerei«

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag Ruhetag
Mi., Do., Fr. von 11.00 – 23.00 Uhr
Samstag von 16.00 – 23.00 Uhr
Sonntag von 10.00 – 23.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich Ihre Familie Marquardt
Hauptstraße 113 · Weil im Schönbuch · Telefon 07157 526577

2 Min. von der Schönbuch-Bahn-Haltestelle Röte

Persönliche Beratung - Bestattungsvorsorge -
Erd,- Feuer,- See und Friedwaldbestattungen -

Erledigung aller Formalitäten

Holzgerlinger Str. 31
71155 Altdorf

Tag und Nacht

Tel. 07031 - 76 90 877

www.bestattungshaus-morsello.de

Inh. Filippo Morsello

Statt Karten Altdorf, im Oktober 2020

Rosario Frasca

Herzlichen Dank

allenVerwandten, Freunden, Nachbarn

und Bekannten, die in stiller Trauer mit

uns Abschied genommen haben und ihre

Anteilnahme undVerbundenheit auf

vielfŠltige Weise zum Ausdruck brachten.

Francesco und Mona Lisa

mit allen Angehšrigen

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen

ARCHITEKTURBÜRO
KURT RENZ DIPL.-ING. (FH)

Beraten
Planen

Bauen
71088 Holzgerlingen, Böblinger Str. 66
Telefon 0 70 31/60 10 40

E-Mail: k.renz@t-online.de

30 Jahre Erfahrung

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Großzügiges 

Einfamilenhaus
 ca. 170 m² Wohnfl. + NR, BJ 65 

Balkon, Südterrasse, Garten, Garage, 

2 Stpl., guter Zustand. VP 630.000,- €

Tel. 0172 7174010 tägl. 17 - 20 Uhr

Privatverkauf in Altdorf

Ackergrundstück

Gemarkung Altdorf 1460 m²,

Telefon 0173 2684991

Verkaufe

Weitere zahlungskräftige Käufer finden Sie unter:
www.baerbel-bahr.de/kaeufer-finden

Tel.: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de

WIR SUCHEN FÜR:
• Industriekauffrau, 2-Zi-Whg. in S-Bahn-Orten bis 320.000 €

• Gärtner, gemütliche 2- bis 3-Zi.-Whg. bis 390.000 €

• Erzieherin und Polizist, 4-Zi.-Whg. mit Balkon bis 530.000 €

• Bankangesteller und Floristin, helle 4-Zi.-Whg. bis 620.000 €

• Physiotherapeut, RH oder DHHmit Garten bis 790.000 €

• Architekt mit Frau, helles und geräumiges EFH bis 990.000 €

• Zwei befreundete Familien,Grundstück zur gemeinsamen Bebauung

Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm

WIR KAUFEN IHR AUTO

PKW, LKW, Busse, Wohnmobile,

Jede Marke á Jedes Alter á Jeder Zustand

Tel. 07231 18 21 605

oder 0176 284 461 42
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krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78
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Leser-Shop
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LED-Grablicht
in rot und weiß
inkl. Batterien

Elektronisches Grablicht mit
realistisch flackerndem Kerzen-
schein. Leuchtet fast das ganze
Jahr bei nur einem Batterie-
wechsel. Kerzenschein bei
jedem Wetter, keine Brand-
gefahr, völlig gefahrlos, kein Ruß.

• Maße:
12,5 x 7 cm

je7.95 €

Gräber schön gestalten
Dieses Praxisbuch stellt Ihnen viele Pflanzideen
für Gräber und Urnengräber vor. Mal klassisch,
mal modern, dazu Porträts der verwendeten
Pflanzen. Enthalten sind weiter konkrete Pflanz-
pläne für verschiedene Grabtypen, Jahreszeiten
und Standorte.

• 144 Seiten
• 140 Farbfotos
• Format:17 x 23 cm 12.95 €

Kraft in deiner Trauer
Pater Anselm Grün findet in diesem Buch
einfühlsame und ermutigende Worte, sich der
Trauer zu stellen, aber auch durch sie hindurch
zu gehen und wieder neue Kraft zu finden.

• 95 Seiten
• Format: 17 x 17 cm 9.99 €

Böblingen, Geschäftsstelle, Wilhelmstraße 34

Öffnungszeiten: Mo., Di. und Mi. von 9.00 – 13.00 Uhr
Do. und Fr. von 13.00 – 16.30 Uhr

Holzgerlingen, Magazin 2, Böblinger Straße 17

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu

www.h i l f e - fue r-k ranke-k inde r.de

SPENDEN 

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

kranken Kindern und Jugendlichen

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55

SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos

weitere Informationen:

........................................................

Name

........................................................

Vorname

........................................................

Straße, Nr.

........................................................

PLZ, Ort

........................................................

Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

c/o Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

-----------------------------------

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

krzbb.de

40 Minuten …
wird die Tageszeitung im  Durchschnitt gelesen.

86% davon lesen sie ausführlich,  genau,  
und Tag für Tag.



Wir erstellen im Rahmen einer Mitgliedschaft Ihre

Einkommensteuererklärung

gem. § 4 Nr. 11 StBerG 
bei ausschließlich Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit, Renten und Unterhaltsleistungen.

Beratungsstelle:

71034 Böblingen, Wilhelmstr. 34 (im Wilhelmsbau), Tel. (0 70 31) 22 15 36

71083 Herrenberg, Seestraße 9, Tel. (0 70 32) 94 37 23

71088 Holzgerlingen, Tübinger Straße 6, Tel. (0 70 31) 60 68 50

71063 Sindelfingen, Wettbachstraße 2, Tel. (0 70 31) 7 96 40

Abholstellen für das Nachrichtenblatt
Sollten Sie, aus welchen Gründen auch immer, das Mitteilungs-
blatt nicht erhalten haben, dann können Sie es in folgenden 
Geschäften/Einrichtungen abholen:

 EDEKA Hacker, Alemannenstraße 1
 Apotheke im Dorf, Hildrizhauser Straße 2
 Bäckerei Sehne, Hildrizhauser Straße
 Bäckerei Binder, Kirchplatz 6

Unabhängig davon wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie kurz 
 unseren Leser-Service, Telefon 07031 6200-50/-51, von der 
Nichtbelieferung informieren würden.

Wir hätten dann die Möglichkeit, diesen Missstand bis zur 
nächsten Verteilung zu beheben. Der Verlag

Änderungen vorbehalten

Montag, 19. Oktober bis Freitag, 23. Oktober 2020

Mittagstisch
Das tagesfrische Online-Portal für den 
Kreis Böblingen auf www.krzbb.de

Hier finden Sie, worauf Sie Hunger haben!

SCHÖNBUCH

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

StadtCafe
 Turmstr. 6, Holzgerlingen
Telefon: 0 70 31 - 41 47 77
Durchgehend Tagesessen

Hackfleischtopf  
Schraubennudeln mit 
Hackfleisch-Tomatensoße 
und Salat 7,90

Paprikagulasch  
(Schwein) in Schaschliksoße, 
Paprika, Zuckerschoten, 
Reis und Salat 7,90

Schinkennudeln   
in Sahnesoße mit 
Schinkenstreifen und 
Tomaten dazu Salat 7,90

Schwäbische Linsen  
mit Spätzle, Saiten 
und Salat 7,90

Pasta „Lachs & Spinat“  
mit Lachswürfel und Spinat 
in würziger Tomaten-
Sahnesoße und Salat 8,40

am Tisch
 Max-Eyth-Str. 38, Holzgerlingen
Telefon: 0 70 31 - 9 25 03 33

Tagessuppe

Schweinehals vom Grill  
mit Kräuterbutter dazu 
Kroketten und Krautsalat 6,50

Tagessuppe

Rehbraten 
in Wacholder-  Rahmsauce mit 
Preiselbeeren dazu Nudeln 
und gemischter Salat 9,50

Tagessuppe

Schweinerückensteak 
vom   Grill in Pfifferlingrahmsauce 
dazu Spätzle und 
gemischter Salat 6,50

Tagessuppe

Gänsebraten  
dazu Knödel und 
Apfelrotkohl 9,90

Tagessuppe

Cordon Bleu  
dazu Pommes Frites, 
Bratensauce und 
gemischter Salat 6,50

40 Jahre schwäbische Handwerker-Qualität!

6

www.zusteller-boeblingen.de

Wir suchen Dich als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Deinem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr)

PerWhats-App: & 0176 17205442
boeblingen@zustelleraktiv.de

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

Als Zusteller (m/w/d) auch in DeinerWohnortnähe
lässt sich nebenbei gutes Geld verdienen.

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Dich:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmitteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:



Einen schönen

Herbst mit der

KREISZEITUNG

Ich bin damit einverstanden, dass mich die KREISZEITUNG Böblinger Bote telefonisch oder schriftlich über
weitere Angebote informiert, Gleichzeitig verpflichte ich den Verlag auf Einhaltung des Datenschutzgesetzes.

Ich möchte eine Rechnung

Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab

Einsendeschluss 31.10.2020

Widerruf: Ich kann innerhalb 14 Tagen beim Verlag schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel). Das Aktions-Abo endet automatisch nach der Lieferzeit. Eine
Abbestellung ist nicht notwendig. Probe- bzw. Aktions-Abos können nur ein Mal innerhalb von 6 Monaten
in Anspruch genommen werden.

Alle Informationen zur Datenverwendung und zum Datenschutz finden Sie unter: www.krzbb.de/datenschutz

�
Telefonx

07031 - 62 00 50
E-Mailx

leserservice@krzbb.de
Faxx

07031/22 20 31

KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34
71034 Böblingen

➀ Herbst-Abo Printx
2 Monate die führende Tageszeitung im
Kreis frühmorgens im Briefkasten,
inklusive dem Fernsehmagazin prisma.

Und das für

nur 39,90 € (statt regulär 79,80 €)

➁ Herbst-Abo Onlinex
Unser Digital-Abo besteht aus dem Zugang zu allen Inhalten von
krzbb.de und natürlich der Kreiszeitungs-App, also der kompletten
Zeitung im E-Paper-Format, ab 5 Uhr morgens. Die KREISZEITUNG
lesen, wie, wo und wann Sie möchten, auf dem PC, Tablet oder
Smartphone. 2 Monate für

nur 26,90 € (statt regulär 53,80 €)

2 Monate die KREISZEITUNG lesen, nur 1 Monat bezahlen...
Ob Print oder Online entscheiden Sie, wir haben zwei Schnupper-Angebote

... und zusätzlich ein Geschenk nach Wahl!

S

36

Nr. 36/2018

8.9 - 14.9

TV-PROGRAMM

4 191356 100004

Ihre Chance:10000 €beim großenprisma-Rätselgewinnen
Seite 44

SUCHEN
Wilsberg und die
Nadel im Müllhaufen
Seite 8

STAUNEN
Das neue Buch von
Dietrich Grönemeyer
Seite 14

SEHEN

jetzt auch auf prisma.de
Seite 15

50%
Rabatt!

Bank BIC

IBAN

Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) E-Mail (unbedingt erforderlich bei online)

Datum Unterschrift (Bestellung)

... und zusätzlich ein Geschenk nach Wahl!

Meine Anschrift

Sony Bluetooth
Lautsprecher
· Mit Extra-Bass
· 6 Stunden
Akkulaufzeit

· Maße:
84 x 58 x 57 mm

Reisenthel
Allrounder M
· Hochwertiges
Polyester

· 6 Innenstaufächer
· Maße:
40 x 34 x 24 cm

Suppenschalen-Set
4 teilig
· Serie: Vapiano
· Inhalt: 700 ml
· Maße: 18 x 16 cm

Herbst-Schnupper-Abo
➀ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Print-Abo mit dem Fernseh-

magazin prisma zum Vorzugspreis frei Haus zugestellt bekommen.
Der Vorzugspreis beträgt einmalig 39,90 € (statt 79,80 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich: Lautsprecher Tasche Schalen-Set

Die Lieferung soll beginnen:

sofort ab dem

➁ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Online-Abo bestellen.
Der Vorzugspreis beträgt einmalig 26,90 € (statt 53,80 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich: Lautsprecher Tasche Schalen-Set

Freischaltung:

sofort ab dem

Ja, ich möchte im Anschluss für mind. 12 Monate zum jeweils gültigen
Bezugspreis weiterlesen. Print zzt. mtl. 39,90 €, online zzt. mtl. 26,90 €.
Als Dankeschön erhalte ich einen 50-Euro-Esso-Tankgutschein dazu.

Zahlungsart: monatlich halbjährlich (3% Rabatt)* jährlich (5% Rabatt)*
Nach Ablauf der 12 Monate ist eine Kündigung immer auf den 5ten des Monats möglich.

*nur bei Print

• Sie können uns Ihre Bestellung natürlich auch per Mail, Telefon oder Fax zukommen lassen:

Allrounder M 4 teilig
· Serie: Vapiano
· Inhalt: 700 ml
· Maße: 18 x 16 cm

oder oder

Jetzt schnell zugreifen!
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Die guten Adressen 

Thomas Frasch Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8

Holzgerlingen (Buch)

Telefon 07031 601428

Fax 07031 603898

www.frasch-fenster.de

info@frasch-fenster.de

 Fenster

Haustüren

Rollladen

 Jalousien

Sicherheit

 Insekten-
schutz

 Seit mehr als 110 Jahren alles rund ums Fenster

Praxis seit über20 Jahren
med. Fußpflege

•Massage
• Lymphdrainage

Gisela Lauxmann
WeilemerWeg 16•Altdorf
Telefon (0 70 31) 60 8424

Gutsche
ine

Tel. 07031 60 24 40Holzgerlingen

www.dehling-dachundwand.deGutgedacht.
Gutgemacht!

�����������������

������ ����

�
�
�

Telefon: 0 70 31 / 67 95 41

Fax: 0 70 31 / 67 95 42

Email: info@der-stuckateurmeister.de

Panoramastr. 8, 71101 Schönaich

www.der-stuckateurmeister.de

�������� ��� ���� ��
����

JAZZ DANCEWORKOUT
Berkenstraße 9 · Holzgerlingen
Tel. 07031 606783 ·www.jazzdw.de

Power-Vital-Point

Power Plate

Ultratone

Obere Straße 12 · 71155 Altdorf

Tel. 07031 9864105 · www.power-vital-point.de

Wohn- & Küchenträume

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:
anzeigen@krzbb.de

Öfnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr · Küche bis 22 Uhr
Sonn- und Feiertage 10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Genießen sie in unserer Gaststäte mit schöner Terrasse
griechische, deutsche und saisonale Gerichte

Hinter den Weingärten 5
71088 Holzgerlingen
Tel. 0 70 31/73 36 55
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Leser werben Leser

Ein Leser für uns

2 Prämien für Sie

Wenn Sie die KREISZEITUNG Böblinger Bote erfolgreich weiterempfehlen und uns einen Abonnenten

vermitteln, sind Sie ganz schnell im Besitz von zwei dieser Dankeschön-Prämien.

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu

Ausgefüllt einsenden an: KREISZEITUNG – Leserservice, Postfach 1560
71005 Böblingen oder per Fax an: 07031 222031

Bestellschein

 Print-Abo  Online-Abo
Liefern Sie mir ab die KREISZEITUNG zum jeweils geltenden
Bezugspreis von mtl. 39,90 € für das Print-Abo oder 26,90 € für das Online-Abo.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese Bestellung gegenüber der KREISZEITUNG,
Postfach 1560, 71005 Böblingen, innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu widerrufen. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel).

Datum Unterschrift

Ich mache von der bequemen Möglichkeit, meine Bezugsgebühren mittels
Abbuchungsverfahren zu bezahlen, Gebrauch und ermächtige Sie hiermit widerruflich, von
meiner Bank bzw. Postscheckkonto abzubuchen.

monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich (bitte ankreuzen)

Vorauszahlungsnachlass bei halbjährlicher Abbuchung 3%, bei jährlicher 5%. (nur bei Print)

IBAN

Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Prämien-Gutschein
Die im Bestellschein genannte Person/Firma habe ich als neuen Abonnenten für die
KREISZEITUNG geworben.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Meine Prämienwünsche

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Datum Unterschrift

Unsere Prämienbedingungen:
Jeder Abonnent der KREISZEITUNG, der uns einen neuen Abonnenten vermittelt, erhält
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des ersten Bezugsgeldes diese Werbeprämien.
Voraussetzung ist, dass der neue Abonnent die KREISZEITUNG für mindestens 12 bezahlte
Monate Print-Abo bzw. Online-Abo bestellt und der Vermittler in dieser Zeit
nicht abbestellt. Der neue Abonnent darf in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher der
KREISZEITUNG gewesen sein. Eigenbestellungen, Geschenkabonnements und die Werbung
von Ehegatten oder Haushaltsangehörigen werden nicht mit einer Prämie honoriert. Die
Neubestellung darf nicht Ersatz für ein bestehendes Abonnement der KREISZEITUNG sein.

Alle Informationen zur Datenverwendung und zum Datenschutz finden Sie unter
www.krzbb.de/datenschutz

Carrera GO!!!

Rennbahn „Max Speed“

• Maßstab: 1:43

• Streckenlänge: 6,3 mtru

• Aufbaumaße: 175 x 122 cm

1

Rösle Edelstahl-Topfseet

„Elegance“ 7-tlg.

• Kochtöpfe Ø 16/22/24 cm mit Deckeln

• Stielkasserolle Ø 16 cm • Induktions- uu
backofengeeignet • Kapselboden mu Alu-Kern

2

Canon Multifunktionsgerät

„Pixma“ TS 3150 3-in-1

• Druck/Kopie/Scan •WLAN

• Druck bis 4800 x 1200 dpi

• Scan bis 600 x 1200 dpi • USB

• 2 pt feine Tintentröpfchen

8

Gigaset Schnurlostelefon

A415 A Duo mit AB

• Eco-Modus Plus • Freisprechen

• Telefonbuch für 100 Einträge

• Standby bis 200 Stdu • Sprechzeit bis 18 Stdu

• AB bis 20 Minu Aufzeichnung

3

Krups Nespresso-

automat „Essenza

Mini“ XN 1108

• 0,7 l Wassertank

• Thermoblock-Heizsystem

• Eco Mode

• Flow-Stop-Funktion

• Tassen-Prorammierung

• 19 bar • 1260Watt

4

Steba Aluguss-Raclette RC 28

• Antihaftbeschichtete Alu-Druckgußplatte

• Stufenloser Temperaturregler • 1400Wtt

7

KitchenAid Mini-Food-Processor

• 2 Geschwindigkeitsstufen uu Impulsfunktion

• Arbeitsschüssel (830 ml) • Edelstahlmesser

• One-Touch-Bedienung • 240Watt

6

WMF Besteck „Palma“ 24-tlg.

• Je 6 Gabeln, Messer, Löffel uu Kaffeelöffel

• Cromargan Edelstahl 18/10 poliert

• Spülmaschinengeeignet

5

AEG Bodenstaubsauger

VX 4-1-CB-P

• Beutelstaubsauger

• Gewicht: 3,7 kg

• Maxu 750Watt

10

Kärcher Hochdruckreiniger

K2 Basic Universal

• Druck: 110 bar / 11 MPa

• Fördermenge: 360 l/h

• Gewicht: 3,8 kg

11

Caso Mikrowelle M20 Ecostyle

• 20 l Garraum • 6 Leistungsstufen

• Drehteller Ø 24,5 cm • Timer • 700Watt

15

Vaude Rucksack Wizard 24+4, schwarz

• Plyamid • Volumen: 20 l

• Gewicht: 1 kg • Maße: 48 x 30 x 27 cm

13

LEGO DUPLO „UnserWohnhaus“

• Haupthaus umbaubar in Turm- odu
Wohnhaus • Anzahl Elemente: 129 Teile

• Ab 2+ Ju

9

travelite Trolley „Air Base“ 55 cm

• Polypropylen • TSA-LOCK-Schloss

• Maße: cau 39 x 55 x 20 cm / cau 37 l

• Gewicht: cau 2,1 kg

12

Bosch Akku-Bohrschrauber

Easy-Drill 12

• Schnellspannbohrfutter

• Leistung: 12 V

• Maxu Schrauben-Bohr Ø: 6 mm

14

und



Waren & Wohnkultur aus fernen Ländern

china · indonesien · thailand · indien · marokko · nepal · www.fischers-lagerhaus.de

fischer’s lagerhaus
Vogelhainweg 5 · 71065 Sindelfingen

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 10.00 – 19.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 18.00 Uhr

€ 10,– gutschein
bei einem Einkauf ab 40¤

(Gültig bis zum 31. Oktober 2020. Pro Person nur ein

Gutschein einlösbar. Nicht kombinierbar mit anderen

Rabattaktionen. Nicht einlösbar im Onlineshop und

auf Büchern.) Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als

Verwaltungsfachangestellte/r (w/m/d)

für unser Verwaltungssekretariat mit Geschäftsstelle Gemeinderat. Die Stelle,
die infolge Mutterschutz und Elternzeit frei wird, ist in Vollzeit und unbefristet
zu besetzen.

Für diese vielseitige, interessante, verantwortungsvolle und publikums-
intensive Tätigkeit suchen wir eine fachlich kompetente, eigenverantwortlich
arbeitende, belastbare und aufgeschlossene Persönlichkeit mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung im Verwaltungsfachangestelltenbereich oder
mit vergleichbarer Ausbildung. Sehr gute EDV-Kenntnisse und Führerschein
Klasse B (ehemals Klasse 3) werden für die Stellenbesetzungen vorausgesetzt.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen unsere Hauptamtsleiterin Sabine Strobel
unter der Rufnummer 07127 9266-30 und auch unsere Bürgermeisterin Silke
Höfinger steht Ihnen unter der Rufnummer 07127 9266-40 für Fragen und
Gespräche gerne zur Verfügung.

Senden Sie Ihre Bewerbungbis 30.Oktober2020 andieGemeindeWalddorf-
häslach, Personalamt, Bewerbung Verwaltungssekretariat, Hauptstr. 9,
72141 Walddorfhäslach. Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
auch in digitaler Form unter personal.hauptamt@walddorfhaeslach.de
zusenden. Bewerbungsunterlagen werden nicht mehr zurückgesendet,
sondern datenschutzkonform vernichtet.

www.stelleninserate.de

Direkt an der Bundesstraße B 27 Richtung Stuttgart (25 km) gelegen;
Kreisstädte Reutlingen und Tübingen nur 15 km und Böblingen nur 20 km entfernt.

Gemeinde
Walddorfhäslach

Landkreis Reutlingen

WAS?

Die Firma Blank Metalltechnik GmbH sucht eine zuverlässige
und engagierte:

Reinigungskraf (m/w/d)

WIEVIEL?

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden.
Interesse geweckt?

SCHNELL:

Blank Metallbau Technik GmbH,
Max-Eyth-Str. 7, 71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031 / 734460, personal@blank-mt.com

Isabel Hennerich
Scheunenweg 5
71155 Altdorf

01590 4864917
email@isabels-hundesalon.de
www.isabels-hundesalon.de

Isabels

HUNDESALON
neu in Altdorf

Unsere Geschäftsstelle hat jetzt
wieder länger für Sie geöffnet!

Öffnungszeiten:
Montag / Dienstag / Mittwoch

09.00 – 13.00 Uhr

Donnerstag / Freitag
13.00 – 16.30 Uhr

Bitte beachten Sie die entsprechenden
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften vor Ort.

Aktueller Spendenstand

13.900,– €

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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www.metzgerei-geiser.de

71093Weil im Schönbuch · Schulstraße 4
72135 Dettenhausen · Störrenstraße 38–40
7 1101 Schönaich · Böblinger Straße 4

Metzgerei Axel Geiser

Unsere aktuellen Angebote finden Sie unter:
www.metzgerei-geiser.de/#wochenangebote

Angebote
der Woche

In der kalten Jahreszeit sind die hausgemachten
Leber- und Blutwürste besonders stark nachgefragt.

Leberwurst egal ob fein oder grob, oder auch
abgebunden zum Sauerkraut. Mehrmals die Woche
frisch produziert von unserem Produktionsteam
sind sie einfach lecker. Das ist Handwerkskunst.

Sie ist gestartet –
die Hausmacher-Saison.

Sie ist gestartet – 
Hausgemacht schmeckt.

Robert-Bosch-Straße 1 · 71093 Weil im Schönbuch 

Tel. 07157 526000 · www.haering-sehen-hoeren.de
P

vor dem Haus

Lange nicht gehört? 
Lange nicht gesehen?

Wir haben die Lösung!
Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte –

alles aus Meisterhand!

TRAINING
AUF REZEPT!

ehasport
mit

reha.gym-24.de
0 70 32 / 9 96 90 12GYM-24 Böblingen

Königsberger Str. 14

Anbieter: King und Luz GbR, Königsberger Str. 14, 71034 Böblingen

Telefon: 07032 / 9969012, info@gym-24.de, Vertreten durch Marc King & Frank Luz

- NATURSTEINE

– FLIESEN

- TERRASSENPLATTEN

Tel. 07157-56460

Weil im SchönbuchSpezialtreppenbau seit 1934

Telefon 07031 659870 www.beka-garten.de Schönaich

GartenBEKA

 Garten- und Landschaftsgestaltung

Ihr Spezialist für Ihren Garten!

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Liebe Patientinnen,
Liebe Patienten !

Unsere Praxis ist vom 26.10. – 30.10.2020

wegen Herbsturlaub geschlossen.

Vertretung erfolgt durch

die ortsansässigen Kollegen/innen.

Ihr Praxisteam

Angela Ott und Dr. Silke Lowatscheff

Allgemeinmedizin

Naturheilverfahren · fg. Psychotherapie

Holzgerlinger Str. 3 · 71101 Schönaich · Tel. 07031/651070 · Fax 07031/413799

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den Projekten auf 

www.mach-dich-stark.net

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN


